
Die Wiırtschaitsveriassung
der benediktinıiıschen Mönchsrege!l

im besonderen
dıe Behandlung der Besıtz- und Arbeitsverhältnisse.

Von Diplom „Volkswirt ce eblang, rier.
(Fortsetzung.)

111 Arbeit in der Regula Benedieti
e]lıtende rundgedanken der ege

Die ellung der Arbeit in der Regula Benedicti soll in ihrer
grundsätzlichen Behandlung aufgezeigt werden untier den Tolgen-
den Gesichtspunkten: wird 1im Kloster gearbeite Wie,
in welchem Gelste geschieht diese Arbeit ? elche rien der
Arbeit finden sich und wI1e geschieht die Verteilung der einzelnen
rbeıten

enedi selber g1bt im Kap „„Von der täglichen and-
arbeıit“‘‘ den zunächstliegenden run d der ihn ZUrFr Auifstel-
lung der Arbeıitspflicht veranlaßt „Müßigang ist eın
eın der eele Deshalb sollen sich die Brüder bestimmten
Zeiten miıt Handarbeiten und wieder bestimmten Stunden

€mit eiliger Lesung beschäftigen. Diese aszetische Begründung
der Arbeitspflicht erscheint aber bel enedi Nn1IC in einem
negativen Sinn, och bıldet S1e die einzige Grundlage seiner
Arbeıitsschätzung. Wenn C auch festsetzt, „daß einer oder zwel
ältere Brüder den Zeıten, wenn dıe Brüder der Lesung ob-
lıegen, Urc das Kloster gehen und nachsehen, ob sich N1C eın
träger Bruder inde, der nstatt eifrig lesen, müßig ist oder
schwätzt‘‘ (Kap 48), T1 doch dem edanken der Gefähr-
c  el des Müßiggangs die sozlale rwägung, daß eın olcher
Bruder „NIC bloß fur sich keinen Nutzen hat, sondern och
andere davon abhä Denn weit intensiver betont enedi
den SO zZ1ıalen Charakter der Arbeit und leitet daraus die Arbeits-
pflicht ab Sie ist ihm eın USCdTrTuC der Einbezogenheit in die
Gemeinscha und eın Mittel, diese Gliedhaftigkeit verwirk-
lıchen. em jeder Mönch sich nach seinen Fähigkeiten den
allgemeinen rbeıten des OSsters beteiligt und el in n..
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seiıtiger Unterstützung miıt den Brüdern zusam men arbeitet,
wird der organische un der spezlelle familienhafte Charakter
des OSsters lebendig, un jedem einzelnen ist dıe ögliıchkei
gegeben, Uurc Erfüllung einer WeNnNn auch objektiv vielleiıch
unbedeutenden Arbeit seinen Beitrag allgemeinen Werk
eriullen Eng amı verbunden ist die wirtschaftliıche Be-
gründung der Arbeitspflicht. Fben weıl das Kloster eine VOoNn der
Außenwelt abgeschlossene Gemeinschaf bilden soll, ist die
innerklösterliche Arbeıit notwendige Voraussetzung dazu. „ LUne
ere onach!ı SUNnt, SI labore manuum SUAaTuUum vivunt sicut et
patres nostri et apostoli” (cap 48) Dieses wirtschaftliıche Mo-
ment der Arbeitsbegründung 6E aber N1IC ın olcher Strenge
in Erscheinung, daß alle notwendigen rbeıten Von den Mönchen
selbst verrichtet werden mußten 1elmenr ist die Möglichkei
en gelassen, daß bestimmte rDeıten VOonNn Lailen g  an werden.

Aus der Art dieser Begründung der Arbeıitspflicht ergibt
sich der eIs und die Haltung ihres ollzuges. Aus der reli-
giös-aszetischen otivierung erwächst der eIls strenger rnst-
haftıgkeit des Arbeitens, der gleicherweise die hält zwischen
spielerischem Beschäftigtsein und zwıschen rigorosem Siıchab-
quälen. Daß die Arbeiıt erns und nıcC schieC  ın Iustbetonte
Beschäftigung ist, weiß enedi aus der re der Kırche In
der Mühsal des Gehorsams:‘‘ (Prol.) soll er der ONC die
eimkenr Gott erreichen.

Anderseits aber bewahrt seine welse Maßhaltung enedi
davor, die Arbeit als eine intendierte ußübung betrachten
und S1e deshalb hart und rucken WIe NUT möglıch DC-
talten, WI1e WIFr dies manches Mal 1im orientaliıschen Mönchtum
fanden FS wırd vielmehr mit orgfal darauf geachtet, daß eın
Bruder überlastet werde. So oft notwendig ist, „gebe Nan
ihnen Gehilfen, amı S1e ihren Dienst ohne Murren versehen...
Bel en Amtern 1m Kloster ge als ege esS werde für
gesorgt, WenNn die Brüder olche brauchen‘‘ (Kap un 35)

Hıer spur Man entsprechend der sozlalen Begründung der
Arbeıitspflicht den Gemeinschaftsgeist, der alle rDeıten be-
errsCc Was der einzelne LUt, geschieht 1m Bewußtsein der
Verbundenheit miıt den andern, in der Gewıißheit ihrer nier-
StULZUNG, seine Kräfte N1IC ausreichen. Dem entspricht eın
eIls tıefen Verantwortungsbewußtseins und eline NIC auf die
Gewichtigkeit ihrer Leistungen pochende emu Wır en
bereits 1m Kapıtel über die Besitzverfassung gehört, mıiıt welcher
Sorgfalt un Ehrfifurcht das Klostergut Dbehandelt werden MUu
und WIe die einzelnen selber hre Nachlässigkeiten 1m Dienst des
Osters bekennen mußten (Kap 46) Die Gemeinde räg
ihrerseits HTE geistige diejenigen, die für S1e in besonderer
Weise arbeiten. ‚„„Die Brüder, dıie miıt dem Wochendienste 11
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der ucC beginnen und die mit ihm Ende sind, sollen Sich=--
VOT en niıederwerfen un das bitten (Kap 39)
SO erhält der arbeitende oncC das Bewußtseıln, daß se1in Tun
eine besondere Art Gottesdiens ist und mit der geistigen
er innerhalb der Gemeinschaf verrichtet WIrd. Es wurde
deshalb eın ergehen edeuten, wollte sich eın einzelner als
isolierter rxDeıter betrachten und STOIZ auf die ichtigke1ı
seiner allein geschaffenen er pochen. Solcher Neigung be-
gegnet Kap 57 der ege Darum ist auch das Ergebnis seiner
Arbeit N1IC sein ureigenes, SCHIeEC  ın selbstwüchsiges Werk,
und darum ist eine andere Auffassung nNn1IC 11UT N1IC berech-
tigt, sondern VonNn vornhereıin eine Verkennung der atsache

Das uns dem edanken, daß überhaupt N1IC
sehr das rgebnis, das fertige Werk 1m Brennpunkt hbenedikti-
nischer Arbeitsauffassung ste als vielmehr das rbeıten,
das Tätigsein als solches*, Nıcht in dem ınn eines bloß anstren-
genden ziellosen Tätigseins, aber in dem Sinn des Verzichts auf
eine Rekordzahl ertiger Trodukte Der Schwerpunkt benedik-
tinischer Arbeıt leg N1IC auf dem Berufts- sondern auf dem
Dienstgedanken. Aus dieser Haltung heraus erg1ibt sich eine
gewisse heilige Gelassenheit, den verschiedenen Tätigkeiten
gegenüber. SO omm CS; daß WITr auf die rage nach der typisch
benediktinischen Arbeitsaufgabe keine Antwort in der Regula
finden „Bel der Arbeıt strebht aber enedi keinen ausdrück-
lıchen sogenannten sekundären WecC WIe die späteren
en un die modernen Kongregationen, die sich ZUunäcAs
ein bestimmtes Arbeıtsfe auswählen, wonach sich die übrige
Lebensweise ichten muß. Das en ach der ege Benedikts
ist nıchts anderes als das christliche en ach den CVange-
lischen Ääten, in der klösterlichen Gemeinscha in seiner Sanzen
Einfac  el und Vollkommenheiı verstanden. In dıiesem Rah-
nNnen Tügt sich auch die Arbeit selbstverständlich ein, ohne auf
eine besondere etonung nspruc rheben und geWIlsser-
maßen erst den Nachwels TUr die Daseinsberechtigung des Klo-
Sters erbringen wollen Brauchbar ist jede Arbeıt, die sich
mit der klösterlichen Lebensweise vereinbaren läßt, und S1e wird
Uurc die jeweiligen Orts- und Zeitverhältnisse der einzelnen
el estimm  &b

Was WIr als charakteristisch und HNECU bel enedi fest-
tellen können, ist 11UT die Uüberaus hohe Schätzung der Arbeit
un gerade der Handarbeıt SOWIl1e die eitlich-räumliche Tren-
nung VON und Arbeıt bel gleichzeitiger inniger geistiger
Yerbindung dieser beiden Tätigkeiten. Im Gegensatz ZUFTF PraxIis

Butiler; n A () S. 374
Ma C Heinrich SUSso, Benediktinisches Ordensrecht, Einleitung,

I, Beuron 1929,
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des orientalischen önchtums Seiz enedi bestimmte Stun-
den Tür das und bestimmte Stunden für die Arbeit fest
In einem nach den Jahreszeiten geregelten YCENAUCNH Tagesplan
siınd die einzelnen Tätigkeiten Testgelegt. Fur den inter etwa
äßt sich ach den Berechnungen Butlers folgender Plan auf-
steilen®):!

7 Aufstehen,
2—3,30 Vi il,

‚30—4,30 etrachtung,
Lau CS,
Lesung,

9—09,15 Terz,
63 Handarbeit,

Ü:
Vesper,
1SC

17,45 Lesung,
Komplet,

18,30 Schlafengehen.
Das ergäbe also Tag ungefähr Stunden Tür Lesung,

| Stunde Beirachtung, 6% Stunden Handarbeit und 1% Stun-
den Schlaf Daß enedi das Tagwerk seiner Mönche in ebet,
Studium und Handarbeiıt teilte, beruht einerseılts auf der FT
wägung, daß eine Konzentration auf das eistige auf die Dauer
besser gewährleistet ist, WenNnn dazwiıschen eine Abspannung uUurc
körperliche Tätigkeit erfolgt, ZuUum andern edeute esS eine ück-
sichtnahme auf die sozlal verschiedenen Gruppen seiner Mönche,
bel denen teilweise die Fähigkeiten geistiger Arbeit n1IC
voraussetzen konnte (Kap 48)

Art, Gegenstand und Organisation der Arbeit
Auf besondere rten Von rxDeıten legt enedi seine Mönche
nıC Test lle Tätigkeiten, die innerhalb des Gemeinschafts-
lebens Verrichtet werden können, die sıch VOT em in das steben-
malige Chorgebet während des ages einpassen und dıe ander-
seits den Bedürfnissen des Osters entsprechen, sind ihm reCcC
SO finden WIr Benedikts Zeıten, die Mönche meist Laien
9 als Arbeitsaufgaben des OSters vornehmlıch Haus-
rbeit, andwer und gelegentliche Feldarbeit vorgesehen,
daneben das Studium

Grundsätzlıch aber liegt sowohl die Hochschätzung jeder
Arbeit WwIe Anerkennung jeglicher 1im klösterlichen Verband AaUS$S-
führbarer Tätigkeit in der Regula beschlossen

In der eellen Auseinandersetzung zwischen uny und
Citeaux, VON der bereits 1im Kapıtel über die Besitzregelung die
ede Wäl, ist auch über die Auffassung dessen, Wäas unter 1Na-

ätischer Arbeitsleistung verstehen sel, diskutiert worden.

Butler, A AD S. 281.
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Petirus venerabilıs VON uny ab, daß die Mönche, die
nunmehr Tast alle dem Priesterstan angehören und eine C-
lehrte Bildung erhalten aben, sich miıt dem andwer und den
rbeıten auft dem Feld beschäftigen ollen4

nınon videtur indecens, immo indecentissimum, ut fratres, qui assıdue
in Claustro morarı, sılentio, orationi, ectionı meditationiı aAC eterIıs regulae
praeceptis et eccles1astıicIis ministeriis intentissime OPCTaM dare praeciplun-
tur, his omnibus 1missI1s, rusticationi et vulgarıbus operibus intendant®.

Und weist nach, WIe jegliche sinnvolle Arbeıt dem eIls
der ege entspricht:

Ergo S1 orando, legendo, psallendo, nNnıuncta relig10sa implendo, vel
alla quaelibet ulusmodi bona agendo anımus occupatur, regula perfecte
servatur. Quoniam haec operando, monachus NO Ot10SUS, sed bene ne  -
L10SUS, in Oomn1ıbus comprobatur®.

Und selbst der strenge Fuührer der zisterziensischen Reform-
ewegung, die eine ucC AF eigentlichen and- und Feld-
arbeıt der en Mönche verlangte und sich el auf den Wort-
text der Regula berlef, ernnar VOnNn Clairvaux, muß die Vel-
schiedenen öglichkeiten der Gestaltung des Arbeitsgebotes der
Regula zugestehen.

implicı OCUulo fu uteris, qui OPUS manuum secundum regulam p
ceptum ODServas simplicı OCUIloO et Iu uteris, qui hoc ODUS INanuum
parte postposulst1, quia NOMN in S11VvIs NeC in esertIs sed in medio urbium et
castrorum CcCons us et undique populi circumseptus, NeC toties et toties ire
2aC redire horum OPCeTUum absque alto vel plurimo periculo potes’

reilic ist Voraussetzung für eın olches ufgeben der
Handwerkstätigkei und des aus, daß diese Tätigkeiten 1m
(erweiterten) Bereich des OSsters VON andern ausgeführt WelI-
den,; se1 eS WwI1ıe in uny VON den Fronpflichtigen des Osters
oder se1l Von den im klösterlichen Verband selbst befindlichen
Laıenbrüdern, WwIe dies eute geschieht. Diese geschichtliche
Entwicklung der Arbeitsteilung darzustellen gehört nıC ZUrF
übernommenen Aufgabe.

Bel der Arbeıitsverpflichtung der Regula fur jeden, der
Anerkennung jeglicher Tätigkeit, Handarbeit SOWI1e Studium
ohne Festlegung auft eine bestimmte Arbeıtsart, stTe den
einzelnen Mönchen NiC Z sich seine Arbeıit wählen ‚„ Alle
Geschäfte des Osters sollen nach der Anordnung des es
besorgt werden‘‘ Kap. 65) DIie Dekane reifen 1e fur hre
Dekanie, gem dem ıllen des €es, die einzelnen Arbeıts-
anordnungen. ber die verschiedenen Amter des Oosters 1im
einzelnen wird bel der Darstellung der tatsächlichen Arbeits-

ord Edmund, Benedictine vocation, 1896, zit bei Butler, S. 312
Petrus Venerabilis, Epistolae 1lıb 28, 195
Ebd 151

7 ernardı om: Epistula XXIT, Migne, afr. lat.,
182, 407

Studien Mitteilungen (1932)
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verfassung des OSsters berichtet werden. Der Abt vertel die
einzelnen TrDeıten nach Maßgabe der Bedürfnisse der Kloster-
gemeinde. Wir en vorhın VON dem Ilgemeincharakter der
benediktinischen Arbeiıt gesprochen: dem Abt ‚988589! kommt

anzuordnen, Was in dem betreifende Kloster 1e den VeI-
schiedenen Zeiten tatsäc  1C gearbeitet werden soll amı
ıst die Bestimmung und die Leitung des klösterlichen Arbeits-
lebens in seine and gelegt, anderseits wird der Abt HEC die
egel verpflichtet, diese Gewalt in Berücksichtigung der Kräfte
und Fähigkeiten der einzelnen Mönche auszuüben (Kap 64)

Gleicherweise sollen die spezliellen Fähigkeiten berücksich-
tigt werden. Die Gastküche wird VON Brudern besorgt, ‚„„die
siıch gut darauf verstehen‘‘. Zum Vorlesen bel 1SC oder AD
Vorsingen 1im Chor sollen die Bruder bestimmt werden, die ‚„„die
Zuhörer erbauen‘‘ können (Kap

Dieser E Maßhaltung und Rücksichtnahme geleiteten
Befehlsgewalt des es entspricht auf Seiten der Mönche
bedingter, sofortiger, williger Gehorsam. Dieser klösterliche
Gehorsam kann 11UT AUs dem religiösen Sınn des önchtums CI-
faßt werden. ST ist denen eigen, die TISTUS er schätzen
als es  4 (Kap I Der Gehorsam wırd N1IC dem bte persön-
lıch geleistet, sondern ‚„„der Glaube Ss1e in iıhm den eilver-
treter Christiı im Kloster‘“‘ (Kap Z In diesem Gehorsam über-
nehmen die Mönche die Arbeitsgebote des es, chnell und miıt
innerer Bereitwilligkeit und vollziehen den Auftrag FG hastıg,Nn1ıIC lässıg, NnıIC laut, N1IC mıiıt Murren oder ffener 1der-
rede‘‘ (Kap. 5), wenngleich gelegentlich eine begründete FEnt+
SCHNUNG gestattet ist (Kap

Es leg auf der Hand, daß miıt einer organisierten, Aus
innerer Überzeugung estlos zuverlässigen und nach ihren Fähilg-keiten gegliederten Arbeitsgruppe eın Höchstmaß qualifi-
zierter Arbeiıt geleistet werden kann. Hıer die Möglichkei
bestanden, diese Arbeitsverbände In den wirtschaftlichen Prozeß
einzusetzen und für die aCcC und die Bereicherung des einzelnen
OSsters auszunützen. Da aber mMac siıch der vorhin erwähnte
gottesdienstliche Charakter der Arbeit geltend, WIe sich 1m
Vorrang des Schafiffens über das Werk ausdrückt Und hören
WIr ohl VOnNn der Kultivierungstätigkeit der Mönche des Mittel-
Iters, VON ihren wissenschaftlichen Leistungen und ihren e_
zieherischen rfolgen: Dienste der Kultur, die dus relig1öserArbeıitsidee heraus geschehen, aber nırgends finden WIr Benedik-
tiner iIm eigentlichen Bereich der Wiırtschaft Gerade 1m FA
er des Kapıtalismus, eine derart vorgeschulte Arbeits-
ZTUDDPEC gewinnbringende Verwendungsmöglichkeiten brächte,
Iinden WIr eın Zurücktreten dieser Arbeitskräfte und intensives
Beschränken auft dem streng geschlossenen eigenen Lebensraum,:



Die Wirtschaftsverfassung der benediktinischen Mönchsregel 115

Vorstufifen und Vorbilder FUr die rundgedanken
enediktinischer Arbeitsregelung

Altmonastısche re und ung Wıe Del der
Eigentumsverfassung, zeigt sich auch Del dem Arbeıtsleben

onchtum eINe verschiedene Art der Auffassung und Rege-
lung, IC nach der Art des Aufbaus der klösterlichen Verbunden-
heit IDIie Arbeıt dıe zunächst AUS Aszese und als Hılfsmittel
der Betrachtung VOoO einzelnen Anachoreten nach dem Maßstab
CISCHCF Bestimmung geu wurde bekommt MIT sich entwickeln-
der Gesellschaftsftorm des onasteriums wachsendem Maß den
Charakter gehorsambestimmter Dienstleistung 1Ur das Wohl des
Ganzen IS dıe SC  1e  4C ZUm Kennzeichen und TAÄRHR Ausdrucks-
form der Gliedhaftigkeit 1177 Organısmus wIird

Im Zeitalter des irüuhen oenobıtentums wird die
Arbeitsleistung zunächst notwendig, sich mit ihr den Lebens-
unterhalt erwerben Abgesehen Von Erwähnung der
ege des Antonius, daß der OE Almosen ammeln soll für
die Kranken un auch selbst Almosen annehmen dürfe? WwIrd

seıner an Arbeıt ernähren !©
jeder eIE als Pflicht des Mönches aufgefaßt sıch mıt

Daß dıe Arbeıt aber nıC um des Lebensunterhalts willen
ausgeu und N1IC Ure das Maß SeINeETr Bedürfnisse beschränkt
wırd zeigt das eispiel des Antonıius!* der, obwohl VON den
TuC  en SCINES Gartens en konnte, dennoch nNn1ıC ohne
Arbeıt sein wollte un egte sich e1inNn Läglıches Maß VON
Arbeıt auf eCcC  en VoNn Matten AUSs Palmblättern dıe

Ende des Jahres, da CS ZUm ar we1lt War wlieder Vei-
Drannte Hıer wıird die Arbeıt geu N1C müßig SsSCInN
uch hiıer fIindet sıch eiNe erufung auf Evangelium und Apostel-
geschichte und briefe Das Maß der Arbeıt 1st oroß und hre
rte wırd betont ‚„„Non oderıs laberiosam OPCTAaM OTf10 QUOQUE

SEeCTATUS fueris In vigılıs confactus, 1imto alfectus,
ambulans dormitans, lassus ad tratum Ham VenN1as 66.1:2

„„Coge te m anuum tuarum:“‘“ el AA bel Isa1as1?
un Antonius*+, H et timor Dominı habıtabıt te 6

SO berichtet Cassian VON den ägyptischen Mönchen ‚„„‚Keıinen
Augenblick lassen SIC ohne Beschäftigung vorübergehen, SIC

Von einer Darstellung der Arbeitsauffassung des Evangel1ıums und
der Urkirche muß WIC oben ( Jahrg 1931 425) Del der Untersuchung der
Besitzverhältnisse hier abgesehen werden

Reg Antonil, Cap X XIV 111
Sie dulden N1IC daß inan VOonNn jemandem etIwas ZUu SCINEIN Lebens-

unterhalt annehme.‘‘ Cassıan, Instit A,
Cassıan, Instit A,
Reg acarı! VIIL, Holstenius, eX Regularum, I;
Reg Isailae VII, OIls
Reg Antonii XX ols

8 *
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egnügen sich n1iıcC amit, nıt äußerster Anstrengung
arbeiten, lang das Tageslicht 0S gestattet, sondern S1e sind
miıt em Fleiße darauf Dedacht, auch solche er Vel-
richten, welche die Finsternis der ac n1ıC verhindern
VErmMa$, denn S1e sind der Ansıcht, daß INan eine erha-
henere uTe der Kontemplation und eine reinere geistige
Anschauung erlange, je anhnaltender und eifriger {Nan der Arbeit
obliege  4

Hier wird die Arbeit gleichzeitig als Stützpunkt der edi-
tatıon angesehen. eutlc spricht hierüber Kasslan, der die
Arbeıt mit dem er vergleicht, der die edanken bei der Be-
trachtung der göttlichen inge festhält16.

ber dıe Verbindung der Arbeıt mit dem sprechen
auch die Regeln der orientalischen ater „operantes nıhiıl
loquentur seculare, sed aut meditabuntur C Uuac scripta sunt
aut Certie silebunt‘“17. er soll der ONC möglichst eine Arbeit
ausführen, die ihm eine gleichmäßige mechanische Beschäftigun
in seiner rlaubt, und ein Abt in den Coll DAN hält er
den CKerDau Tfür eine ungeeignete Beschäftigung TUr Mönche,
da S1e el „Ihre edanken zugleic miıt der körperlichen
Unstetigkeıit überallhin frei ergiehen *. Von Abt Abraham
dagegen hören WITr, daß C ZUT Erntezeit aus der uste nach
Ägypten geht, dort bel der Arbeit helfen Das ist Ja cha-
rakteristisch für die Zeit des Anachoretentums, daß jeder seine
Lebenswelise ach eigenem Dafürhalten, nach eigener Auslegung
der Schrift regelt, und sind auch die Beschäftigungsarten der
Mönche und die Weise ihrer Liebestätigkeit verschieden.

Am eispiel des bts Abraham wird gleichzeıltig SIC  ar,
WwI1e den en Mönchen die Handarbeit ein Mittel Wäl, das ihnen
Liebestätigkeit ermöglichte. Sel CS; daß S1e mit ihrer Arbeits-
leistung unmı  elbar leisteten, sel CS, daß s1e den T1I0S ihrer
Arbeıt mit den Armen teilten*?; WIe dies VON Antonius berichtet
wird. uch Kassıan rzählt VON der Fürsorge der ägyptischen
Mönche „„Sie sammeln große Massen VOoOnNn Lebensmitteln

NSTIITIU 1,
99  z deirco cas meditationes Cu adiectione operis eXsequentur nNe

velu otionı valeat SOMNUS inrepere, nım nullum ferme ab e1is otil
tempus excipitur, ita meditationı quidem spirıtalı imponitur; Na
parıter exercentes Corporis anımaeque Virtutes exterioris hominis stipendia
CUu:  - emulumentis interioris exaequant, UDrICIS motibus cordis et fluctuation!
cogitationum instabili ODCTUMmM pondera velu quandam enacem atque immo-
ıulem anchoram praefigentes, CUl VOIuDilıites cordis innexa intra claustra
cellae velu in portu f{1idissımo valeat contineri. Instit lib 1,

Pachomius E Reg Orientalis
18 Cassian: Coll AAXIV,

ita Antonii 3, G. 26, 845, nge Hilpisch, Geschichte des
benediktinischen Mönchtums 1929,
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und verteijlen s1e in den Ländern Lybiens, die Urc nfrucht-
hbarkeıt und Hungersnot leiden aben, SOWIe in Städten
die in schmutzigen Kerkern schmachtenden Gefangenen. Denn
s1e glauben, HTr eine solche Gabe mıiıt der Frucht ihrer and-
arbeit dem errn eın vernünftiges und wahres pfer dazu-
zubringen *“* el ist Art, Umfang und Organisation der
Arbeit noch Yanz der freien egelung des einzelnen über-
lassen.

Mit dem Ents_tehg_n lockerverbundener Einsiedlerkolo-
j1en T1 bereits eine Änderung der bisherigen Arbeıitswelise ein
Dem Rat des Altesten Tolgend, beginnt jeder seine el
den gemeinsamen Gebetszeiten unterbricht s1e22 Feldarbeiten
werden gemeinsam ausgeführt*®. Ja eine regelrecht Orga-
nısierte Wirtschaftsgemeinschaft zeig ilpisc auftf „Berühmt
War dıie Einsiedele1i in Nitriıen Sie tellte dort einen losen Ver-
band dar Es I000, die hier lehbten Sie etien
gleichsam eın kommunistisches Dorfwesen. Sıieben Bäckereien
sorgtien füur das Bro(t, in der des Dories Jag die Kırche
inmıt einer Fremdenherberge, ckereı, (Gjarten und uCcC
Eigene Ärzte besorgten die Kranken hre Beschäftigung War
nfertigung VON Stoffen un Weinbau Die Erzeugnisse WUTr-
den verkauft.‘‘ 214

Die wirklich traffe Zusammenfassung dieser lockeren
Kolonie einer Kongregation ınter Gesetz und Abt zeig auch
hinsıchtlich der Arbeitsteilung eine CUuCc Organisation. Denn
hier erscheint als Moment miıt der orm des 7Zönobiums
der Gehorsam, den der oncC dem ater des Osters chulde
Dieser relig1Öös begründete unbedingte Gehorsam macht die
Durchführung einer Arbeitseinteilung möglich, in der bis 1nNs
einzelne die arbeıitsbereıten Kräfte der Mönche disponiert werden
können.

Fıine bestimmte Tagesordnung wird den Mönchen gC-
schrieben. „„Von der ersten Stunde bis ZUr drıtten halten die
Brüder ihre Betrachtung, VON der rıtten bis ZUTr neunten Stunde
arbeiten S1e das, Was ihnen VOo ater (des Klosters) aufgetragen
wurde Wer also ater ist, soll jedem einzelnen auftragen,
Was tun se1*> Diesem wıird eingeschärit, das gleiche Joch
der Arbeiıt auch selbst übernehmen.‘“‘ „„Aut qUa« est ista
justitla, ut ratres labore afflıgamus et 1ps1 ot10 vacemus ? aut
els i1ugum imponere, quod 1Ds1 ferre NOn DOSSUMUS 7 nde et

aborem  A a et refrigera CUM 1DSIS habeamus communla, NC descIi-
20 Cass Instit Reg Antonii X X ITI ols E

Reg Orientalis AJ Reg Macar'1 XIV, Reg. SS Patrum tertia VI
98 Ant 0Is ilpisch, a& S. 21

Reg. Patrum Hols I, 31
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Dulos SETVOS putemus” *®, warnt Abt Orsiesus 1in SeINeT egel,
sich die Abte un Vorsteher anderer Klöster wendet

Die straifiste orm der Arbeitsorganisation {findet sich
den ostern des Pachomius Hıer erscheint ein förmlıiıcher
Verwaltungsapparat der die Zuteilung der Arbeıt übernimmt
VO Abt Aaus über die Arbeıtsaufseher ZUuU den Vorständen der
einzelnen auser

Cap O B  < ° 08% Orationes matutıinas MInN1IS he  omadıs, CUl a(076
D fuerit iInıunctum interrogabıt PTIINCIDEM monaster11 de singulıs rebus,
(Qquas puta et quantı debeant OPpEeTAarı ET iuncta
illıus Circumıbit sıngulas 0MOS et discet quid UuNUSQUISQYUE
habeat

Cap AAXVI SI mattas operabuntur interrogabit minister ad
praepositos domorum singularum quibus singulıs domiıbus CS-
SAdTI 1U sIt et S1IC nIunNde 1U11COS et mMane DEr ordinem UNICUIGQUC rıbuet Et

iNane viderit allıs qQUOQUC 1UNCIS ODUS sSse niunde COS, et ad singulos
0MO0Ss perferret amdiu onecC SIN UM vescendiı increpet A

ber die Arbeitsleistungen selbst und über die Verwendung
des Arbeıtsmaterials wird Rechenschaf verlangt Ja

Buch geführt ‚„„Numerabant Tuniculos, QUOS DEr singulas
ebdomadas torserunt ei ummam describent DUXIS
et servabent ad LeMPUS ANMNUuUac congregationIis quando
re  en est ratio‘‘28 Den Brüdern, dıe den Dienst versehen
wırd eingeschärft aufzupassen, daß nıchts verderbe und keine
Arbeit nachlässig ausgeführt werde?*®

An einzelnen Arbeitsarten wıird das Mattenfle  en, die
rDeıten der ucC und auf dem angeführt “ uch der
Unterricht der eingetretenen Brüder Lesen und Schreiben wird
den Ilteren Mönchen ZUrTr Pflicht gemacht.ber die ellung des einzelnen Mönches ZUu SCINET Arbeit
wird gesagt. Er hat gehorchen und Ireue eI-
Tüullen, Was ihm eionNlen wird, darf nıchts tun, Was iıhm Nn1IC
aufgetragen wurde®1. Fur mangelnde Arbeıitswilligkeit, für nach-
lässiges TDCHEeH; für Murren und Unzufriedenhei sıeht der raf-
eX der ege strenge Strafe vor:®*. Uurc die traffe Organli-
sation 1LE INan den Mangel INnNeren, geistigen
Verbundenhei und die echanı die das Instrument der Arbeit
ZU Selbstzwec MmMacC AINaCH der Arbeit WAar alles orilentiert,
die Klöster etien E CINZISC große Wirtschaftsorganisation,
die Mönche rbeiter, die Zönobien Arbeitshäuser *‘633

Reg Orsiesi1ii OcCctirına V II ols | 124
7 Reg ach ols |

28 Pachomius vgl auch S MN
29 FEbd E

Ebd + &@ e8
Ebd SO
Ebd CX
ılpiısc
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Was WIr in der egel des Pachomius un in den Kloster-
ordnungen der übrigen Klöster und in den auf ihnen beruhenden
Instiıtutionen des Kassıan vermissen, finden WITr be1l asıl1ıus
zum erstenmal klar ausgedrückt. Seine Heue Art, das Kloster
als einen lebendigen Le1ib, das Mönchsleben als ıta COommunIis
aufzufassen, wurde ereits bel der Besprechung der Besitz-
regelung dargelegt. Aus dem gleichen eIls sind seline Vor-
schriıiften über die Ordnung der Arbeit herausgewachsen. Die
Arbeitsleistung erscheint als un  10n des Gliedes 1m Yanzcnh,
un wichtig ist er die Haltung des einzelnen (Giliedes diesem
USdruc der Gliedhaftigkeit, und wichtig ist die Aufgabe der
Gemeinschaft, dıe jeweilıge besondere Eignung jedes Gliedes

erfassen und dienstbar machen. So wird die Bereitschaft
ZUr Arbeitsleistung eın Kennzeichen für den wahren Mönchs-
eru des Eintretenden „dignoscitur, S1 facıle aborem
CorporIs, quiı iniungitur, era SI vilioriıbus et abilectoribus
artific1s, S] ıta Fatiıo DoposcI also N1IC der bloßen
Aszese willen sollen diese rDeıten rfüullt werden) ra
non accıpiat aspernantes‘‘34,

Der Gehorsam, mit dem der oOnc diese rbDeıten über-
nımmt, soll eine wahrhaftige Bereitschaft des Herzens se1in®.
Dann erst wird der Gemeinschaft, ‚„CorporI fraternitatis‘“,
eingefügt. Innerhalb diıeses Organismus wird dem einzelnen dıe
Tätigkeit zugewlesen, die seiner Fähigkeit und seinen ennt-
nissen am meılsten entspricht.

erumtamen oportet Cu diligentia et probatione discutere et
considerare, ad quamı partem UnNusSquIisque aptus sit vel Oopportunus, et e1
inıung! quodcumque illud operis est vel officH, ut 1lı qui iniungunt
hoc 1PDSO condemnentur, quod NOn aptum alıcul OTITIcC1ium inıunxerint et 1N-
venjantur malı dispensatores ecSSC S1ve anımarum S1ive mandatorum De1i

illıpsı quibus iniungitur, 0Occasionem peccati NOoC habere videantur®®.
Von erfahrenen Brüdern äßt Nan iıhn in einem andwer

unterwelsen, WenNnNn eutlic scheint, daß hlierzu eher als ZUr

geistlichen und wissenschaftlichen Arbeit eTfähigt 1st 37 Wır
finden aber auch die wissenschaftliche Arbeit 1im Kloster des
Basılius gepfTlegT; aus seinem Kloster gehen theologische Schrif-
ten In der elt$®, seline Priester übernehmen die Seelsorge in

Reg. ası VI nterrog. ols
„libenter et lıbere fiduciter expleat.“‘ VI Interr.
Reg Ası CAIL, ebenso 5 D S,
Reg Ası S1 oportet COS, qui ingrediuntur ad Iratres, statım

artificia iscere
Qui praesunt, probent; ut quem socları voluerint Corpori congregationis,

artibus erudıan diversis, secundum modum et qualitatem propriae aetatis
et condı  nIs, ut Verbı gratia, S1 ad meditanda vel agenda spiritualia minus
inveniatur idoneus, alterius negotii Soliıcıtefiur OCcupationibus.

Hilpisch, R A0 S, 4  J
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den paralle gegründeten Frauenklöstern oder erziehen dıie
vertrauten Kınder®?

Wenn die einzelnen rDeliten vertel Sind chärft asıl1us
seinen Mönchen eIn, seiner Arbeıt iIreudigen Herzens

verbleiben (unusquıisque Su O observare
regulam, S1ICUT membram corpore)** Bewußtsein daß

Beschränkung auf eine CINZIYC Tätigkeıit und der erzic
auft gleichzeltiges anderes Tun etiwa das Almosengeben
ausgeglichen wird Urc die Tätıigkeıit der anderen Glieder die
diesen Dienst fur ihn m1t erfüllen *“ SO soll der Bruder der
die C Desorgt ZUr Zeıt da die andern 117 siınd 1SSCH,
daß aufgetragene Arbeit ihn N1IC VonNn Gott trennt da SIC
für ott getan wird42

[ Diese Sanz neuartige, aus dem Gemeinschaftsgedanken
heraus gestaltete egelung des Arbeitslebens fIiındet end-
and eine Parallele NUur den Klerikergemeinschaften, die sich

fIreier orm den Bischof der sammeln, dessen Persön-
1C  el ihnen ege] ISst ‚„ Wır en hier eiIne CISENE dee des
Mönchstums, dıe neben dem Fremitentum und dem östlıchen
Zönobitentum als besondere Form erscheıint Im Miıttelpun
dieser Auffassung sSte die „„VIta als das eal es
der Gemeinschaf geben und es VON der Gemeinscha WAarT-
ten, das 1Sst das Programm dieser klösterlichen Famıilıen (643

Hıer 1st dem einzelnen itglie uUrc SCIN Amt als erıker
die Art SsSeINES 1enstes vorgeschrieben In ähnlıcher Weise
{indet siıch wissenschaftliche Betätigung und Dienst 11 irch-
lıchen Gemeindeleben‘‘4> den kulturell hochstehenden adt-
Ostern Diese Klöster sind ohne besondere Regelfundamen-
tierung auf dem Gedankengut des orientalischen Mönchtums
aufgebaut, wobel dieses maßvoller Weise abendländischen
Verhältnissen angepa 1St Vielleicht auf diese Klöster bezieht
sich die strenge Kritik des Kassıan. „Daß WIT uUunNnsern Ländern
keine Hre Cc1INe große Zahl VON Mönchen festbegründete
Klöster Iinden, omm aher, daß die Mönche sich HE auf den
Ertrag ihrer Handarbeıt verlassen, für 1INmMm den Oostern
ausharren können, un WeNnN auch dıie Uure iremde rel-
gebigkeit gespendeften Lebensmitte vollständig ausreichen
ollten, jedoch die Freude der uße und der Zerstreuung des
(Geistes S1C N1IC Kloster ausharren äßt ‘46

KAassıan seinerseits 111 seinen Institutionen und 1
seiIiNer ammlung VON äterunterredungen das ea des eN-

CXCVIII Interr VII Interr CVII Interr
42 Vgl Interr. XCVIHT, V II Interr.

ilpisch, -
—  ı3 ılpısch, O2 dort auch eleg für das F olgende.

Instit A,
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talıschen Öönchtums in seiner ganzen radikalen er  el
unubersetzt 1INs Abendland übertragen. Deswegen stellt auch
bezügliıch der Arbeitsleistung die gleichen Forderungen auf, WIe
Ss1e be1 der Besprechung eben dieser orm des önchtums schon
behandelt wurden. Und sein Kloster L  erın in Suüdfirankreich
111 eine Nachahmung dieser Klostergemeinden se1in.

Aus Yın hervorgegangen, versucht Caesarlı1us, der
spätere 1SCHO VON rles, eine 2 fur die Klöster seiner
Bischofstad und Tur das VoOon ihm gegründete Frauenkloster

schreıiben. Hier finden sıch neben den Grundzügen kassıa-
nıscher edanken auch Spuren Von der eıte und dem Gemein-
schaftsbewußtsein des Basılius. Die Arbeitsordnung wird e1De-
halten, wird besonders betont, daß jeder Dienst ‚„CUMmM bona
voluntate eisten sel, SOWI1e daß die Aufgabe der Fähigkeit
der Brüder angepa sein möge.

In der Regula ad virgines findet sich erstmalıg ein Hinweis
darauf, daß NIG alle 1m Kloster notwendigen rxDeıten Von
seinen itgliedern aufgeführt werden mussen. „Cum eIOÖ0 aut
ectia restauranda Ssunt aut ostia aut fenestra Ssunt componenda
aut alıquid hulusmodi reperandum, artıfıces tantum et Ser vı ad
ODeCTam alıquid, S] necessitas exegerit, Cu provisore introeant‘‘,
eın Gedanke, der hier 1Ur Tür das Frauenkloster als notwendig
erscheint, den enedi aber erweiıtert aufnımmt, WenNnn allge-
inelın VonNn der Forderung bsieht, daß schwere Feldarbeıten VON
den Mönchen selbst vollzogen werden mußten

re Kırcheund Rechtsentscheidungen der
ber die Arbeitsverfassung des OSiers Die ellung
der Kırche ZUT Arbeıt wird eindeutig AUuUs Evangelıum und
Apostelgeschichte und „briefen estimm Wır finden eine hohe
Werischätzung der Arbeıt, die sich allerdings n1ıcC ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung zuwendet, ondern dem Moment der
Erfüllung des göttlichen Willens, WI1Ie 1im Berufensein einem
Stande sich ausdrückt 1es Berufensein erscheint aber bereits
gegeben miıt der zwangsmäßigen Zugehörigkeit einem Vel-
erblichen Stande

Die Pflicht der Arbeit Zu Erwerb des Lebensunterhaltes
SOWIe ZUr Ermöglichung des Almosenspendens wird VON den
Kirchenvätern VOT em eingeschärft. Daneben erscheint die
Arbeit als Mittel der Aszese.

SO ordert die Zwölfapostellehre, einem zugereisten Bruder
Gelegenhei ZUr Arbeit geben einen Tag mag ausruhen
oOder zwel, weigert er sich dann der Arbeit, soll als ein
alscher Bruder ausgeschlossen werden*?”. Vor übertriebener
f3eschäftigkeit jedoch, die sich in Betriebsamkeit verliert und

A Didache
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auf (jott verg1ißt wird gewarnt Bel Hlıeronymus iinden WIT die
Wertschätzung der Arbeıt häufig mıit aszetischen Gründen Vel-
bunden#® gleichzeltig welist aber darauf hın daß die Arbeit
wirtschaftliıche Selbständigkeit verschafiffit dıe obendrein noch
die Bereitstellung VON Miıtteln ZU Almosenspenden ermöglicht”
‚„„DIe Frucht deiner Arbeit ist der e1IcC  um Tur den Düurftigen

spricht auch Ambrosius über die Bedeutung der el In
SCINET Lobrede auf die Jungfrauen ru ihnen daß s1C
0008 ihrer an Arbeıt Mittel ZUTF Betätigung der Freigebig-
keit‘‘91 erwerben Weitere Schriftsteller ıll ich nIC anfuüuhren
da einNe Ci9CNC Schrift von Augustinus B monachorum
eingehend dıe rbeıitslehre der Kırche auf die Mönche anwendet®*

ugustinus iindet bereıits ein Onchtum VOT,; das sich
ZUu Teıl VON der Arbeıtstradition der en losgesagt hat und

firommem üßigang, bloßem eten und Lesen dahıinlebt
und sıch Von den Gläubigen ernähren äßt noch dazu miıt Be-
rufung auft dıe ekannte Warnung CAHrCSt VOT übertriebener
Leibessorge (Mt A Wenn aher, schließen SIC welter
Paulus den Korinthern Schrei daß Wer nNn1IC rbeıite auch
N1IC solle, muß unter Arbeıt (da er sıich nNn1IC
Wiıderspruch mI1t dem Evangelıum sefzen ann e1in bloß peCI-
stiges Tätigsein Predigt rbauung des Volkes Velr-
tanden en Iso die Argumentation dieser Mönche

Dem gegenüber welist Augustinus AQus ess FArı und
AUus Cor S nach daß Paulus wirkliche Handarbeiıt
meıint mıt der auch selber SeInNn Brot verdiente Auf den FE1in-
wand hın, WIC Paules dies neben sSeceINeEM Apostolat tun
können bringt Augustinus zunächst eiINe allgemeine Würdigung
der verschiedenen Berufsarten und omm dem rgebnis
‚„ Quidqui horum operum CTDO Cu innocentla et SINe fraude
homines operabundtur, bonum est‘‘>3 Dann aber rag weıter,
Was denn die tun hätten, die a1sS0 geschäftig und eifrıg über
die Arbeit des Paulus naCcC  achten auch S1C das Evange-
l1um VON Jerusalem DIS nach Ilyriıen gebrac hätten oder
die Länder der Barbaren die noch niıchts VON der Kırche wüßten

dessen ‚„ NO VIMUS eOS uandam sanctam socletatem
otfl10sissıme congregaftos‘** (Wo TEeNC die Mönche VON der
Kırche mIt bestimmten rbDeıten hetraut sınd die ihnen nNn1IC
die Zeıit lassen, HFC Arbeıit ihren Lebensunterhalt verdienen,

a.a. O., S. 1
Hieronymus, pIS 130, 15, Migne, XITL, 1119, Zit: bei Schilling,
Hieronymus, Epist 1295, 11 igne 1078

50 Ambrosius, De virginibus E KV 3 9 339
Ebd 1, D
Aur Augustinus, De mon CSS eccles Vol XX Sekt V

AT En
Ebd XL, 14, 554 Ebd A, A 556



127Die Wirtschaftsverfassung der Denediktinischen Mönchsregel

mOSCH S1e VON Hr den Unterhalt empfangen )55 Wenn er
dıe Mönche behaupten, den SanNzcCh Tag ber eten USSCNH,
gut SIC nach dem Kat des postels auch N1IC
‚ö1 autem ad sta (esca) SETVOS Del certis intervallıs temporum
1DS1US infirmiıtatis necessitas cCogıt CUrTr NON et praeceptIis aposto-
HCIS observandıs alıquas partes temporum deputamus Wenn
ber Paulus selbst miıt seinen Händen gearbeitet hat DE War
Zeltmacher amı beantworte Augustinus die vorher DU
tellte rage, und WEeNnN die orge IUrs tägliche Brot auch
seinen rısten Korinth anbefiehlt hbesteht da NI ein
1derspruc zwischen hm un der re Christi Sorget N1IC
ängstlich . .

Nachdem Augustinus gerechtftfertigt hat daß das Arbeıts-
gebo auch TUr Mönche Dbestehe, rklärt weıter, inwiefern
gerade für Mönche VON Bedeutung SC Er welst auf die sozlilale
Zusammenstellung der Klöster hın, auf der eıte kommen
Hochgebildete, Senatoren, Adelıge, aber kommen auch viele
AUuUSs dem Sklavenstand, „„et1am 1berti! vel propter hOoc dominis
1Deratı SIVE lıberandı auch AUSs dem Bauernstand dem and-
werk und VonNn sonstiger plebejischer Arbeıt lle ussen AaNSC-
NOomMmMen werden und ‚„„mult! eNim NUumMeTO CIrEe et
1imıtandı extiterunt‘“‘ DIie Arbeitsbereitschaft aber 1Sst ec1in Zeichen,
o S1C WIFr.  1C ZUum Dienste Gottes kommen ‚„n Vitam INODEIN
ei labori10sam iuglentes atque vestir1 voluerint et
INSUDEer honorarı ab CIS, quıbus contemn! conterique CONSUEC-
verant‘‘>” uch solche iinden sich Kloster, und da S1C sich
MIt körperlicher cCAWACcCNHNe un Arbeitsungewohntheıit n1iC
entschuldigen können, bringen gerade S1IC das Wort der Schrift
Von den Vögeln des Hımmels auft hre aulhe1ı miI1t
Schein VOoOonNn Vollkomme  eit überglänzen „ Wahrhaftig
öge des Hımmels Y spottet Augustinus, „„sed DEr superbiam

altum extollendo
Wenn Nu  —; aber IN Kloster die gleiche Arbeıt tut die C}

der Welt ausübte, besteht doch ern großer nterschıe
zwischen dem jeweiligen ınn der gleichen Arbeit Damals arbel-
tete ST für siıch selbst seinen Lebensunterhal erwerben,
jetz dagegen, ohne das Seine suchen, Hr dıe SCINEINSAMECN
Bedürfnisse der Klosterfamilie, 1M Bewußtsein, 1  u 1DSUM,
quod manıbus e1labDora COINMUNE CHHa Iratres, et
quıd e1 eIiuerı de suppleat‘“*8 Und WIC sollte der
dQus dem Handwerkerstan Gekommene sich der Arbeit WCISCIN,
dıe selbst dıe Vornehmen und Gebildeten übernehmen ? ‚„ NeCqUe

propter christiana milıtia ad pletatem 1vıtes umılıen-

Ebd A  3 24, 596 Ebd ZNVAL 20, s
57 Ebd AAII, Z 571 Ebd XXV, 32; C. 578f
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modo enimtur et DaUDTES ad superbiam extollantur
eceft, ut in vita, ubıl senatores 1un labori0sIi, 191 1Un Op1-
f1Cces ot10s1 et QUO veniunt relictis delic1is SUlSs qul uerant DTaC-
diorum domin1l, 1b1 sint rusticı delicatı"">?2.

el enn Augustinus ohl eine Dıfferenziertheit der
Arbeıt und Rücksicht auTt die körperliche chwaäachnhe derer, ‚„„quı
NOn nmelius Ssicut MUu putant, sed languldius ducatiı sunt‘‘60
Wenn s1e, die hr Vermögen dem Kloster geopfer en und
aller Arbeit bereit Sind, dennoch ihre arte N1IC ertragen
können, mögen S1e geistige Tätigkeit ausüben, und die Ge-
meinschaft wird Tür sS1e orge tragen.

Zusammenfassend erscheint mır das als das Wesentliche der
augustinischen edanken über die Arbeıt der Mönche die
Pflicht arbeiten besteht TUr alle; begründet ist S1Ee 1mM allge-
mmeinen für jeden risten, vertie wıird s1e uUurc die
Pflicht des Dienstes der Gemeinschafit, als deren 1e der
oOncC ebt DIie Arbeıt erscheint differenziert nach den ähig-
keiten des einzelnen, die Leistungen bleiben Nn1IC isoliert, SON-
dern werden ergänzt HEL die Arbeıit der andern, da jegliche in
die Gemeinschaf einmündet.

Diese grundsätzlichen edanken über die ellung der
Arbeit 1Im Mönchsleben en WIFr auch Del enedi gefunden,
dazu omm bel hm aber, W äas die Abhandlung Augustins
unberücksichtigt lassen konnte, eine praktische egelung der
Arbeıt nach Art, Umfang und Zeit

Diese grundsätzlichen Anschauungen der Kırche über die
Arbeit spiegeln sich wlieder in den Bestimmungen des ano-
nischen Rechts, das auch seinerseits TÜr die benediktinische
Arbeitsordnung maßgebend War Sie bringen keine grundsätz-
1C Gesamtregelung, sondern befassen sich NUr miıt Einzel-
iragen. Im wesentlichen ergibt sich abel, daß in den einzelnen
Ostern Handarbeit vorgeschrieben wird ZU Lebensunterhalt,
aber die Annahme weltlicher Geschäfte für den OnCcC verboten
ist uch werden besondere rschriften für die uinahme VON
Sklaven erlassen.

Daß die Mönche sich HIC ihrer an Arbeit ernähren
ollen, ist implizite in den Kanones enthalten, die davon SPTE-
chen, daß s1e ohne weltliches Umherschweifen eın geordnetes
en ın den Ostern führen sollen®1. Zu einem geordneten
Mönchsleben gehört eben nach Ansıicht der Kirche die Arbeit
Es cheint mMIr aber auch berechtigt, die Entscheidung der vierten
Synode VoN arthago®* auf die Mönche anzuwenden, da oft
die gleichen Entscheidungen sowohl für erıker WwWI1e für Mönche

Ebd AAV, OS 580 Ebd AAIL, 25 (
Konziıl VonNn Chalcedon, can. 4 ansı, VIL S. 359
Hefele, Konziliengeschichte, 1, Aufl.,
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gefaßt wurden. Wenn es dort e1 daß auch eın gelehrter
erıker seine Nahrung uUurc ein andwer oder CKerDau CI-
werben sSo (Can SE daß jeder arbeitskräftige erıker
gleich mıt der Wissenschaf auch eın andwer erlernen So
(Can 93), ohne daß dies jedoch seinem Amt 7AR289! ac  el D
reichen urie (Can 92), cheint mir, daß Mönchen gegenüber,
die Ja nıC Priester und erıker diese Vorschrift noch
in Geltung War Daß die Synoden als selbstverständlich VOTI-
aussah, daß die Mönche arbeiteten, bewelist auch dıe Ofters
wıedernolte Vorschrift der Synode VonNn paon, daß der Abt die
Arbeitssklaven, die dem Kloster gehören, Nn1IC ireigeben dürfte
‚„ Iniustum enim putamus, ut monachıs quotidianum rurale
OPUS faciıentibus, Ser vı lıbertatis ot10 patıuntur" 93

lar sprechen die Konzilentscheidungen das Verbot Aaus,
daß eın oncC sich NnıC in spezlie kirchliche und erst reCc
nıc ın weltliche Geschäfte mische. Gerade das Konzıil VON
Chalcedon enn viele Mönche, ‚„„‚monachico praetextu utentes,
et ecclesias ei negotia cıvilia perturbunt, et temere, Circa am
diseriminıs rationem, in urbibus circumcursantes‘‘64, und De-
stimmt aher, ‚„„monachos ep1scopos subjectos eEsSsSE et quietem
amplecti, et sol1! 1e1UN10 et oration!i VaCaTe in quıibus ordinatiı sunt
locıs Ortiıter perseverantes nNeC ecclesiasticis, nNeC saecularıbus
negotils lungere vel cCommunicare‘‘®> Fin Önch, der in den
Kriegsstan oder in eın weltliches Amt eintrı wird mit dem
ann eleg Das leiche sagt die Synode VON Dovie: ‚„‚Mönche
dürfen nIC Handel treiben, noch Pierde halten.‘‘67 Auf der
Synode VON Tarragona wird das Verbot ın abgegrenzt, daß
ein OncC weltliche Geschäfte übernehmen darf, Wenn dies Zu
Nutzen des osters 1st68.

Die Organisation der Arbeiıt innerhalb des OSsters wird
dem Abt überlassen®?.

SC  1e  i ist hier anhangswelse die Enitscheidung über die
uinahme VON Sklaven erwähnen. on die Synode VOonNn
Gangra hat hierzu grundsätzlich gesprochen, indem S1e einer-
se1ts den Dienst des Sklaven anerkannte und eın wıiderrecht-
lıches ufgeben dieses Arbeitsverhältnisses, ONC WEeI-
den, untersagte (S1 quI1s 0CetT, SEeTVUMmM pletatis praetextu do-
minum contemnere et ministerio recedere et NOn C bene-
volentia et Oomn1ı honore domino SUO inserviıre, sit anathema),
anderseits  E NRS die uiInahme VON Sklaven miıt Erlaubnis ihres Herrn

Epäon‚ Can VE ansı VIIL, 560
Chalcedon, can > ansı VII, S. 359
Ebd Can Ebd. can VII

67 D  9 Can XX  9 Hetfele: E 719
Tarragona, Can XL, Hefele H* 656
Agde, Can AAVI, ansı VL S, 329
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guthieß“® Gleicherweise entscheidet auch das Konzıil VOILL
Chalcedon „nullum autem monaster11s SCI VUMm FECIDI, ad
hoc ut S1IT monachus, praeter voluntatem S Ul domin1‘‘71

[DIie übrigen Bestimmungen über dıe Arbeıit der Mönche De-.
deuten nıchts weıiter als eine odıfıkatiıon Hereits bestehender
Arbeitsgewohnheit und C® Festlegung gebräuchlicher Anschau-
ungen

Wır en NUu  en Kırchenrech und re INONa-
stischer ITradıtion dıe relig1ösen Vorstufen und Vorbilder kennen
elernt auf denen sich die gedan  >4  IC  e Behandlung der Arbeit

der Regula Benedicti ufbaut |)iese theoretische Auffassung
WIr sıch aus der

Gestaltung der tatsächli:chen Arbeitsverfassung
Wıe beıl der Behandlung der konkreten Besitzverhältnisse

der Regula und Benedikts CIHCNCIM Kloster dıe Entspre-
chungen den gleichzeltigen Wiırtschaftsformen des späten
Roms gezeigt wurden, muß auch bel der Darstellung der
Arbeitsverhältnisse eine kurze Schilderung ihrer zeitgenössischen
Parallelinstitute gegeben werden, VOTr em des römischen
olonats SeINeT K  ichen, wirtschaftliıchen und sozlalen
Lage der römischen Berufskorporationen

‚„„Mit dem Begriff Kolonat wırd gewöhnlich die rechtliche,
wirtschaftliıche und sozlale Lage der meıisten Ackerbauern der
spätrömischen Kaiserzeit bezeichnet Als Hauptmerkmale des
Olonats gelten gewöhnlich dıe Bindung des Bauern die
Scholle und bIis VASBER Leibeigenschaft reichende bhängig-
keit VON dem, auf dessen en SILZ und dessen Land
eacker e672 Die Institution des Olonats entwıckelte sıch
über hellenistische Vorbilder her VON selbständigen
Kleinbauern- und Pächtertum über die Halbfreiheit und TOoN-
pflichtigkeit hın bIs ZUR: Knechtung, und ZWarTr AaUus Gründen,

VOT allem aber iinanztech-die polıtischer, wirtschafiftlicher
nıscher E (Leiturgjesystem!) SInd Den Kolonen ISt zunächst
dıie Bearbeitung des verpachteten Landes unter der Oberaufsicht
des Konduktors auferlegt dıe Bezahlung der Pachtsumme oder
Abgaben natura eine jestgesetzte Zahl VON Fronden
rel mal ZWeI ei luga aut dem Herrenland S1e können
neben dem ZUSCWICSCHCN Pachtland auch CISCNES Land besitzen
(vor allem, S1IC brachliegende uter den (Gırenzen des
utes, dem S1C gehören, unter bernahme dauernder Kultur-

Gangra Can ansı 11 100
Chalcedon Can Mansı VII 359
OStOWZEW Kolonat Hdw Staatswissenschaften? 1910

U13
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pflicht okkupleren“®), S1IE können auch sonstiges Privateigentum
besıtzen. Diese relatıve wirtschaftliche Selbständigkeit wird
fortlaufen mehr beschränkt, einmal HEC die Dominialstatute,
WIe S1e jeder utsherr ür sein Gebiet geben Derechtigt War
SE diesen e X saltıus stehen Bestimmungen über die Rechte und
Pflichten der Insassen, wobel die Pflichten zumeist auf die
Gutsbauern, die Rechte auft den Konduktor kommen.‘‘74 Gleich-
zeitig wurden VON kaliserlichen Prokuratoren für größere Gebiete
VOnNn Staatsdomänen besondere Gesetze aufgestellt, die Lex
Mancıana und diıe Lex Hadrıana®. ;„‚Der orm nach regulierten
diese Gebiete NUr die Beziehungen zwischen dem aa und den
Kontribuenten, dem Inhalt nach griffen S1e in alle en des
Lebens elines Bauern ein, seine wirtschaftliche Lage War VOT allem
vollständig VO Gesetz abhängig dıe öhe der partes afTa-
griae und der leistenden Operae el maßgebend, dıie
Verordnungen über sSeInN Verhältnis ZUT bearbeitenden arzelle
griffen über das Wirtschaftliche hinaus S1e bestimmten,
infach gesagt, die Summe der zıvilen Rechte, welche der kolone
esa und machten auch den freien Bauern, welcher aus
Landmangel eine arzelle des omänenlandes in ebauung
nahm, einem Bestandteil des Gutes.‘‘76 Der Zusammenhang
dieser verschärften Gebundenheı der Kolonen niıt der wirt-
schaftlıchen Entwicklung DZW. Rückentwicklung des Reiches
ist eutilc Die uter als solche werden Steuerträger, der
Grundherr wıird Tur die Steuern aftbar gemacht, dıie ebauung
des anlıegenden Brachlandes wird ihm ZUr Pflicht gemacht,
und ommt, © daß seinerselts om Staate eine Garantie
verlangt, die hm die Kontinuitä seiner Kolonen iıchert So
entstehen die Verordnungen des Cod e0 N TeV V,
9, Von 323 die den althellenischen edanken VON der LÖLG,
der Ng0 wieder aufinehmen und den Kolonen test die Scholle
binden Der Tüchtige Kolone muß zurückgeführt werden, eiıne
Buße ezahlen, die Urc seine Flucht entstandenen Nachteile
ersetzen‘“.

SO sehen WIr die ellung der Kolonen darın, daß s1e glebae
adscr1pt1l, dagegen persönlich Irel sind; weder S1e noch hre
Kinder dürfen das Gut verlassen; beim Verkauf des utes gehen
S1e mıiıt dem Gut über

Dem entsprechen hre Rechte, daß S1€ N1IC VON ihrem (jut
fortgeschickt werden können, die Garantıie der Arbeıt, Lebens-

Rostowzew, Studien ZUr Geschichte des römischen Olonats
(Archiv Papyrusforschung, C:  S Leipzig 1910.

chulten, Die rom Grundherrschaften Weimar 896 110
1ese Erklärung g1bt oOStowzew.
Rostowzew, Studien- ;=:.; S. 370

räri Rostowzew, Studien .. ., S. 396ff
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unterhalt und ecC auft Privateigentum haben Wır iinden mMIt
der recC  iıchen auch eINe sozlale Herabdrückung der Kolonen

ufe, die sich dem Sklaven nähert WIe WIT anderselts ein
Aufsteigen der Sklavenschicht Annäherung miıt den
Kolonen feststellen können Die eigentliche Sklavenwirtschaft
T1 zurück In der des UtSNOIS Jahrhunder
die Sklaven Kasernenmäßig, famıiılıen- und besitzlos, unter Auf-
seher und eıtsche organisiert und der massenhatte Zustrom
VOnNn Kaufsklaven aus den Kriegszügen erlau schonungs-
losen Verschleiß des Sklavenmaterials Später, als mit e1N-
setzendem Sklavenmangel die UTIZUC VOonNn Sklaven rentabler
erschien, mMu die Orm der Kaserne der Sklavenfamlıilie
weichen??. Max er legt Wert darauf, daß mit eben dieser
Änderung der Organisationsform auch die Produktionsform und
-richtung notwendig anders wurde, während iIrüher, unter
der eltsche des Aufsehers ein arbeitsintensiver, auf den Ver-
kauf gerichteter Plantagenbau betrieben werden konnte, erg1bt
sıch bel dem Famlilie, also Selbständigkeit
ebenden Sklaven NUTr mehr eiNe beschränkte Arbeıitsintensität
die 1Ur ZUrTr Versorgung des CISCHEN UtSNOIS ausreicht Erst
hıer äßt Max er die Geschlossenheit des 0S beginnen,
während Dopsch das Offenstehen AASE ar hın eion
Wichtig Tüur uns ist daß diese Sklavenfamilien ebenfalls Land ZUr
ebauung erhielten und amı ein beschränktes Besitzrec
und erfolgt VON unten her die Annäherung den an der
Kolonen

Die Betrachtung des Olonats ist iur den Untersuchungs-
gegenstand dieser Arbeıt insofern VOon Bedeutung, als WIT 1er
dıie Organisationsform der Arbeit VOT uUuns aben, WIC dıe Regula
Benedicti S1C antrı und er teilweise ihren Bestimmungen
als unausgesprochene Voraussetzung zugrunde legt. Gleichzeitig
ist SIC die Ordnung, Von der WIT annehmen können, daß S1e
onte Cassıno selbst angewandt wurde. ber die Organisations-
Torm der Arbeit unter den Mönchen selbst finden sich in der
Verfassung der amliılia des römischen UtSANOISs mehrere Ver-
gleichspunkte Hier WIC dort systematische geordnete Wirt-
schaftsordnung, Arbeitsteilung, autorıtaliiv geregelte remdbe-
stimmte Tätigkeıt, auf Lebenszeit gerichtete Einregistrierung
des einzelnen die Wirtschaftsgemeinschaft, die alle Lebens-
notwendigkeiten g1bt, eidema Besitzlosigkeit und Ehelosigkeit
der einzelnen®®. Gegensätze: Die bernahme des Dienstes als
onc geschieht Treiwillig, der Sklavendienst ist SCZWUNSCH ;
oberstes (jesetz des 0S ist RKentabilität, dıe Wirtschafts-

eber, Max, Agrargeschichte des Altertums, SCS Aufsätze, 360.
Dopsch, Grundlagen deru Kulturentwicklung, 1,
eber, Max, Gesammelte uTisatze e 297 Wien 1920
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gemeinschaft des Osters ST Unterglied relig1ösen (je=
meinschaft>*

Vor der Eigenar der benediktinischen Arbeitsregelung aber
nuß MI2 dıie andere fur uUnNs wichtige Arbeitsorganisation dei
Antıke dargeste werden die römischen Berufskorpora-
t1ionen Von den verschiedenen rten der römischen Vereint-
gungen (Waltzing unterscheidet®?®* [e1N relıg1öse er  nde, poli-
tische ubs, Vergnügungszirkel und Berufskorporationen)
sollen NUrTr die letzteren behandelt werden In ihnen sind oplfices,
artıfıces, nercatores (negotiatores) decurlilae apparıtor1®®
rrelien und unfreien andes jeweıls zusammengeschlossen (‚„COl-
legla qu1Dbus artıf1iCc1 SUu1 UNUSYyUISYUC adsumıitur‘"®*)
ber die Gründe des Zusammenschlusses und hre Aufgabe sagt
altzıng Ea relıg10n, le SO1IN des Tunerailles, le desır de de-

plus Orts DOUT eiendadre leurs niereits DOUTF elever
audesous du COININUN de la plebe le SIr de iraterniser et de
rendre plus douce eur penible existance, telles taiıent les SOUT-
ces diverses de cet imperieuxX Desomin d’assoclilation R3 Finen
eigentlich wirtschaftlichen Charakter WIE bel den Zünften finden
WIT hier Nn1IC Anfänglıch ganz Iirel ec der ründung,
auf frun der Bedeutsamkeit der einzelnen andwerke für den
hedürifen die Kollegien se1it sar Genehmigung, die ihnen

aa gegeben wird®® TF diesen Akt der Anerkennung gelten
SIE als juristische Personen®” Sie ordnen Trel hre NnNeren Ange-
legenheiten, hre Verfassung räg demokratischen Charakter
|DIie Mitgliederversammlung ist das willensbildende Organ

electo-(„„L’assembice possedait des attrıbutions legislatives
rales et judicaires‘‘)®® Fın gewählter magiıster sorgt Tur die
Ausführung der Beschlüsse

Diese Berufskorporationen werden se1it dem | Jahrhundert
nach Christı VO aa wachsendem aße miıt ufgaben be-
traut die VOT em mıt der Versorgung der Haupistadt mıt (je-
treide Zusammenhang stehen bernahme öffentlicher AFs
jeıten ıun Dienste Leistungen fur dıe öffentlichen Spiele
ireten HINZU |Die Gründe iur dıie Dringlichkeit dieser ufgaben
und die Erklärung dafür, daß gerade diese Art der LÖSUNg er
vählt werden mußte, liegen der staatsrechtlichen, ökonomı-
schen und sozialen rTuktur des Reichs unter den Cäsaren SO
wurden, uUum NUr ein eispiel NeNNEN, die Verfrachtung des
(Gjetreides aus den Irıbutländern, Verarbeitung HIS ZUrT

81 Vgl hierzu 23 dieser Arbeit
82 altzıng, P Etudes SUr les corporations professionelles chez

lJes Romaiıins Bruxelles 1896
Ebd 5 Dig. 5 161 SE 12, anger. ebenda
altzıng, 333 E.Dd

Bd. II. S. 441z Bd. I, S. 340
udıen ‚91 Mitteilungen (1932)
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Verteilungsreife des ertigen Brotes den Mitgliedern der entspre-
henden Korporationen als Arbeitspflicht auferlegt. Sie 2I-
hıelten aiur Prıvilegien VO aa werden aber wachsendem
aße als Fun  10nate angesehen und behandelt ach und
nach erscheint n1IC mehr der einzelne sondern die Korporation
als Jräger der Aufgabe die einzelnen Mitgliıeder werden zunächst
Urc Haritbarmachung ihres Vermögens die Korporation
gekettet®®, als die auferlegte Last Tucken wird, daß die
Preisgabe des Vermögens als das SCIINSCIC bel empfunden wird,
wird daraus CeiIiNe persönliche Verpflichtung. Wiıe hel dem Kolonat

wırd auch be1 den Kollegien (wıe übrigens allen änden
der Gedanke der aufgegriffen ‚„ J0out membre est attacne

Jamals corporation AACGEG SOn patrımoine ei tOUt Sa
amılle plus INnOoycCcnh de soustraire b} SCS enfants,

SCS blens CLEV dont i] est charge ‘6 90 Be1l der wachsenden
Flucht AUS diesen Zwangsgenossenschaften werden miıt en
Mitteln die gelichteten Reihen wlieder autTzuiullen gesucht
Verurteilung ZUr Korporatlion erscheint als Strafe Tur ergehen
höherer Stände verurteilte Verbrecher werden hıerher geschic
nıt Raub un LIST werden Fremde diesem Dienste SEZWUNSCH

und während das eiIc mehr und mehr großen
Arbeitshaus mıit Zuchthauscharakter wurde chrıtt die Ver-
elendung des Volkes weıiter daß die einfallenden
Barbaren ZUu Teıl als Erlöser empfangen wurden??

Diese Berufskorporationen, sowohl ihrer prıvaten Organi-
satıonstiorm nach WIe ihrer Eigenschaft als Fun  10näare
Detrachtet, bieten positive und negatıve Entsprechungen Tur die
benediktinische Arbeitsverfassung.

Wenn WIT eachten, WIE einerseits die römische Staats-
SCSINNUNG AUus dem Gliedschaftsbewußtsein heraus die Orpo-
ration ZUTr Übernahme der Dienstleistung 1Ur den aa bereit-
gestellt, WIe anderseıts Urc Knechtung dieses freien Dienst-
willens einselt1g der KEasSt- Schmach- und Straficharakter der
Arbeıt heraustri verstehen WIT die Bedeufung der Benedik-
inerregel WenNnn SIC sowohl die üurde und den Wert der Arbeıit
uınd gerade der Handarbeit wieder darstellt und ordert aber
auch diese Arbeit den Zusammenhang des (Gemeinschafts-
lebens hineinstellt und die ursprünglıch römische Auffassung
der Dienstverpflichtung gegenüber dem Ganzen christ-
lıcher Prägung wieder hervorhebt Der Gedanke der 0  ?
des Gebundenseins den an dem INan geboren wurde,
Tındet EL€ entsprechende Fortiführung dem Gelübde der
stabiılitas, das den OE ZUu dauernden Verbleiben dem

EDbd 8 278 Ebd 11 260
EDd 333 Ebd 11 482 f oben
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Kloster verpflichtet, in das Uurc die Wenn auch ireiwillig
uübernommen Profeß hineingeboren ist

Es waäare interessant, auch den Beziehungen SCHAaUCI ach-
zuspuren, WwIe S1e zwischen der Berufskorporatiıon und der
„dominicı schola servıtii““ Benedikts hinsıchtlich der inneren
Tuktiur estehen Gemeinsam ist beiden das organische r1In-
ZIp als COTPUS:-, ä1s gliedhaft geteiltes Ganzes, wırd jedes
angesehen; verschieden dagegen ist der Charakter des Aufbaus
streng mokratisc bel den Berufsgenossenschaften (allerdings
omm später der staatlıche wang VON außen azul), während
die Verfassung des OoOsters monarchischen INan könnte auch

theokratischen Charakter räg Wie der aszetische
Charakter des Osters in der Darstellung Benedikts in den For-
nen der spätrömischen Berufskorporationen erscheint („„COnst1-
tuenda est nobis dominıicı schola serviti1‘?4), Rothen-
häusler an %. Die Behandlung dieser nalogie ieg jedoch
außerhalb dieses Ihemas Die grundsätzliche Auffassung der
Arbeıt in der Regula wurde bereits vorher besprochen. Hier soll
dargeste werden, Was WITr aAaus ihr ber die Verwirklichung
dieser Grundgedanken 1Im Aufbau der Arbeitsauffassung eI-
Tahren Ergänzt wird diese Darstellung 1n € die Züge, die uUuns
AUS dem Arbeitsleben un der sozlalen Zusammensetzung Von
Sub1iaco un onte Cassıno bekannt S1InNd. Aus der Betrachtung
Von diesen hbeiden lassen sich dann die historisc gegebenen VOon
den überzeıitlichen Momenten des benediktinischen Arbeits-
lebens scheiden. el MUu ch allerdings vorausschicken, daß
keine der beiden Darstellungen vollständig sein kann, da sowchl!
der Regeltext kein durchgebildetes System aufstellt, sondern
durch historische Gegebenheiten ergänzt werden muß, ander-
seits aber VON dem Bıild des historischen onte Cassıno uns NUur
wenige Züge in den Quellen erhalten Ssind.

Die Regula ordert Arbeıt VON allen; jeder ist ach Maßgabe
SEeINES Könnens und seiner ra ZÄh; Dienste 1mM Hause Gottes
verpflichtet. Organisation un Leitung der Arbeit leg in der
and des es, estimm Art, Maß und mian der be-
sorgenden TrDeıten Die 1C  iınıen Hr diese Arbeıtsverteilung:
persönliche Fähigkeit SOWIe Wert Tür die Allgemeinheıit, sind
bereits oben dargeste worden. Da der Abt FELH. die berste
eitung der vielen vorkommenden TDeıten in der and haben
kann, überträgt OT- einem Praepositus (Prior), den ‚„nach
dem ate gottesfürchtiger Brüder“‘ Cap: 65) estimm hat,
einen Teıil der Geschäfte, die dieser nach dem Befehl des es

Regula, Prolog.
Rothenhäusler, M., Studien ZUr Geschichte der benediktinischen

Profeß, 1912, Anm., ebenfalls 33f
g*
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und unter Verantwortung ihm gegenüber Desorgen hat Den
Dekanen ist die Führung der Geschäfte ihrer Dekanie aufge-
tragen, 37  amı NnIC ein einzelner hochmütig werde, WeNn die
Arbeit auf mehrere_ verteilt OE (Cap 65) Außerdem
die Regula besondere mter ZUrFr Erfüllung einzelner wichtiger
Dienste Das bedeutendste 1st das Amt des Cellerars m
ist die orge für die wirtschaftliıchen Verhältnisse des Osters
aufgetragen, und ened1 stellt seine Person hohe Anforde-
rungen‘‘ (Cap 31) Wenn die Klostergemeinde größer ISt, erhält

Hilfskräfte ZUT Unterstutzung. Für den Dienst in der üche,
zu Bedienen der Brüder bel isch, 7R Besorgung der äsche
wechseln die Mönche WOCNeENTUC ab, ‚„„keiner se1 VO Küchen-
dienst entschuldigt, außer WerTr ran oder Urc eın wichtiges
escha in nspruc ist, denn in diesem
steiger sich Ja Verdienst und Liebe‘“‘ (Cap 539) Weitere wichtige

mter des OSTters SIind das Amt des förtners (Cap 06), das
der Krankenwärter Cap. 36) un des Vorlesers Del 1SC
(Cap 36) Bei der Aufzeigung der jeweiligen Pflichten betont
enedi einerseits die Treue und Bereitwilligkeit, mıt der S1e
ausgeführt werden ollen, und weist VOT em jede Regung des
urrens zurück, sorgt aber auch in vielfacher Weise afür,
daß keinem Bruder zuviel aufgetragen wird (Cap 35)

Miıt der Aufzählung dieser Amter ist gleichzeitig schon
gezeigt, miıt welchen rDeıten die Mönche sich beschäftigen.
en unmı  elDar ZUr Führung des Haushaltes notwendigenGeschäften nennt enedi och Handwerkstätigkeit und Feld-
arbeit och Sind el nNn1IC als notwendig in den Arbeıitsver-
band des Ostiers eingestellt.

„Artifices, SI sunt in monasteri10“‘, el ap der
ege über die ellung der Handwerker 1m Kloster Von der
großartigen Gegliedertheit der Handwerke, WIe S1e uns AUus
mittelalterlichen OSstern bekannt ISst, findet sıch hler nıchts,
Nur die Möglichkei ist angegeben, daß IUr die andwerker 1m
Kloster Platz ist, s1e ‚,CUMI Omn1ı humilitate aclant 1DSasartes, S1 permiserit as  .6 (Cap: 50 Diese ZurückhaltungBenedikts wird verständlıich AUus der Zeitgeschichte: konnte
nicht amı rechnen, daß viele andwerker in sein Kloster ein-
traten, und durfte ihrer ellung dort keine besondere Hervor-
hebung tun, da hre Gebundenheit die Korporation S Star
Waäarl, daß NUur wenige außerhalb dieses Zwanges tanden

In ähnlicher Weise zeitbedingt sind die Bestimmungen ber
den Feldbau (Cap 45) Es cheint also auch andere Bemer-

Ahnlichen Charakter rag auch Tfolgende Aufzählung: „Wenn einer
Del irgendeiner Arbeit, in der üche, in der Speisekammer, beim 1SCH-
dienste, in der Bäckerei, 1m Garten, bei einem andwer. oder ONsStWwoO einen
Fehler mac (C 46)
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Kungen der Regula lassen darauftf schließen daß der Feldbau
Dasnıc als die normale Beschäftigung der Mönche Dilt.

NSTITU des olonats sStTe hier sehr als Gegebenhei VOT
enedi daß auch für sein Kloster annımmt, wenngleich

sich N1IC besonders ber die Kolonen Außert Chapman CI-
dieses Schweigen enedi folgendermaßen: 99  ere dre

Man y things 1C St enedi 0es not mention in his Rule,
Hecause they dIe matter of COUTSC, that need not De surprised
that the SaYyS nothing of the DuerI1 OT manicıpla, the rusticı and
colon1. But not rightly anderstand hIis eacking, IT do
not realise the regular condıtions of monasteries in 21Ss da .‘(97

en der etonung der Handarbeit 28 die Erwähnung
der geistigen Arbeit bel enedi zurück ohne jedoch
grundsätzlıch hintangesetzt oder verachtet sein. In Vivarıum,
der Klosterakademie des gelehrten Kassıodor, bildete die Be-
schäftigungen miıt den Wissenschaften die Haupttätigkeit SC-
ehrter Mönche enedi wollte sein Kloster jedem zugänglig
machen und fest auf den en der tatsächlichen Verhältnisse
seiner Zeıt tellen; er mMu 1: zunächst Gewicht auftf die
körperliche Arbeıt egen, ohne jedoch darüber die geistige Arbeıt

Das Kloster hat eine Bibliothek, Aus dergeringzuschätzen.
während der Fastenzeit jeder Bruder ein Buch erhält, das
SahzZ durcharbeiten nuß (Cap 48) Und das Jahr hin-
urc sind täglich mehrere Stunden für geistige Lesung angesSetzt.
Das Chorgebet erforderte ebenfalls eın vorbereitendes Studium
Grundsätzlıch erscheint in der Tageseinteilung dem ud1ıum
der Mönche hinreichend Raum egeben.

Hier stoßen WITr schon aut die Zusammenhänge zwischen
den edanken der Regula und dem tatsächlichen Arbeitsleben
der Mönche VON onte Cassıino. DDıie Kenntnis darüber VeOeI-
danken WIF im wesentlichen der ıta Benedicti in den lalogen
Gregors des Großen Die ıta berichtet uUuns VON der Errichtung
der Gebäude auf onte Cassıno. ‚„„Quadam die dum ratres
habıtaculae eiusdem cellam construerent, apıs in medio jacebat,
quem in aedificium levare decreverant.““ ®8 Fur eine Neugrün-
dung WO Terracina) verspricht enedi daß selbst kOom-
IMmen werde, den Mönchen zeigen, und wIie S1€e die VeI-
schiedenen Gebäude anlegen sollen??. Wir hören VON Dienst-
verrichtungen 1m Hause, Gregor der ro berichtet eine Szene,

der Sohn eines Nobilı dem enedi bei der anlzei den
euchter hält und diesen Dienst sich auiflehn

enrmals werden rbeıten auf dem rwähnt 99 Qu0-
dam dıie CUM fratrıbus ad agrı OpEras fuerat enedic-

Chapmann, O 169
Gregori agnı Dialogı lıber 1, Cap l Migne P  } 154
Ebd Cap AAX, 174; S. dort auch
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tus. ‘‘ )1%® Hier wird gleichzeitig SIC  ar, wI1Ie mehreren anderen
Stellen, daß enedi N1IC bloß die Arbeit anordnete und eitete,
sondern selbst mit and anlegte.

1C unerwähnt bleiben soll hier der Bericht Gregors
ber das ekannte under, das enedi ZUr Erhaltung der
Arbeitsfreude eines oten wirkte und das nıt dem
schönen Wort Benedikts ScCHe „ ECCE labora, et nolı COnTiri-
SEArı 101 Wır spüren hier etiwas VON dem InNs der Verantwor-
tung, die jegliche Arbeitsleitung dem Kloster gegenüber trug,
gleichzeltig aber auch dıe ücksichtsvolle Güte, die 1im Leıten
der Arbeıt den ater erkennen äßt

en dieser Eigentätigkeit der Mönche fTinden WIr die
Arbeıt VON Kolonen und Sklaven, die dem Kloster gehörten.
Die 1ta spricht NUr ndire davon. Eın Gothe Namens
edrängt einen Bauern und ıll ihm se1in Gut wegnehmen und
erhält VON dem miıt Folter Gequälten die Antwort ‚CC E SUas
Benedicto Del famulo commendasse‘. 102 Ferner en WITr 1m
Kapıtel über Besitziragen gesehen, daß miıt den Schenkungen
VOonNn FAn gleichzeıitig die den Boden gebundenen Kolonen
dem Kloster übergeben wurden. Es Nag uns eute befremden,
daß eın Kloster abhängige Halbfreie in seinem Dienst hat Wır
wIissen jedoch, WwWI1e enedi grundsätzlich ber die Sklaven en
29  ter uiInahme Ste VON Seliten des OSters nıchts im Weg 6i
(Cap. 2) Wenn enedi be1 dieser grundsätzlichen Gleich-
schätzung der Unfifreien und der Freien doch Sklaven und olo-
nNen 1m Dienste des Osters 1e dürfen WITr darin keine
absolute Inkonsequenz sehen. Diejenigen unter ihnen, die als
Mönche eintreten wollten, fanden die oben angeführte Auf-
nahme Was sollte aber Aaus denen werden, die N1IC den eru
dazu. hatten? Der oden, den S1e gebunden9 bot ihnen
Nahrung und Heimstätte, davon gelöst, waären S1e eine eute der
Kollegien geworden. Das Kolonat WaT tief 1in der Wirtschaft
der Zeıt eingebaut, als daß enedi die Institution als solche

abschaffen können: Wäas eINZIE möglich 1e€ War die Art
der Behandlung, die Errichtung und HMandhabung eines Domi-
nialstatu{ts, das klösterlichem eIs entsprach. Kassıodor g1Dtdarüber besondere rschriften ‚, 1DSOS autem rust1c0sS, quI ad
vestrum monasterium perinent, bonIis mor1bus rudıte SeCun-
dus 1S Ordo ConversationIis PUurıssimus inponatur, Irequenter
ad monasteri1um conveniant

Chapman bemerkt hierzu : 99  he ng readıng dDDCATS
paradoxically LO be the earliest OT 1r er The coloniare

100 Ebd Cap XX  3 192
101 Ebd Ca A 102 Ebd Ca > &@SE
103 assiodorus, Instit diıv ITE G: 30; angerf. Chapman, a.a.0.,
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He reated dS confratres, they AdTre LO requen the monastery
and cthey dre to be subjected LO VerYy sımple rule of quası
monastıic lıfe, DYy the observance of 1E they 111 He recognited
DYy others LO belong AaSs much tO the relig10uUs Institute by their
hıfe, ihey belong tO 1ts states DYy eır condition‘‘ 104 Wenn
WITr auch in der Regula VoOonNn einer olchen unmittelbaren religiösen
Angliederung der Kolonen niıchts erfahren, en WIr doch
mIit Bestimmthe1i annehmen, daß die OoOnte Cassıno gehöri-
SC Kolonen und Sklaven NIC bloß in einem abhängigen Dienst-
verhältnıs tanden, sondern daß S1e als Gegenleistung vomKloster
relig1öse Belehrung un Betreuung empfingen*®>, Wenn ene-
dıkt efle daß dıie Bruüuder mit auft dem anfassen, WenNn
die Wiıtterung erheisch (Cap 48), 1eg darın eine rücksichts-
volle Vorsorge, 68 möchten die Kolonnen in der Frntezeit n1ıc
ZUu sehr elaste werden.

en den Kolonen esa das Kloster auch Haussklaven,
Ser vı und mancıpla (Puer122): Fur onte Cassıno unmı  elbar
en WITFr keine Angaben darüber, Wenn WIFr aber in den chen-
kungsakten der Klöster AA Zeit Gregors des Großen neben den
aufgezählten Gegenständen regelmäßig Sklaven rwähnt iinden,

ist die Annahme möglıch, daß auch Del den Schenkungen, die
Benedikts Kloster rhielt, Sklaven eingeschlossen waren197,

ber das Vorkommen VON aven un Kolonen in den
Reihen der Mönche selbst SOWIE über die sozlale usammen-
setzung der Mönche uüberhaupt berichtet Chapman!9®, Fr ınier-
scheide gemä seinen Untersuchungen fünf Hauptgruppen:

Kolonen Ter sind wenige als Mönche 1m Kloster, da S1e
ın den seltensten Fällen VON ihren erren Ireigegeben wurden.

Puerl. Das sind (meistens gutgebildete) Haussklaven
ihre Zahl ann als größer ANSCHOMMEN werden, da hier eher die
öglıchkei bestand, daß S1€e die reıinel ZUu i1nirı 1ns
Kloster erhielten

Patrızier Die ıta rzählt uUNs VON mehreren Adlıgen,
Söhnen VON Kurlalen, die ened1i kamen. Maurus und
azıdus, die VON ihren Vätern ZUrTr Erziehung 1Ns Kloster
gebrac wurden und dort als Mönche blieben, stammen
aus adlıger römischer 1ppe: Chapman nımmt d daß

104 Chapman,
105 „Commorantem CIrCUumquaque multitudinem praedicatione contiı

ad em vocabat‘‘ lalogi IT, Cap
abgedruckt In Baluze, Miscell V, 466, zit beli Chapman, 169

106 DIie Unterscheidung stützt sıch auf einen rIie VON aps elasıus I
107 Vgl darüber diese Arbeit
108 Chapman, E O:
109 „ Jertulius

I1T S
VIr patricius, obtulıt iilium SUUM acıdum.“' 12
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diese Klasse das Hauptkontingent VonNn onte Cassıno AUs-
imachen*19.

Angehörige des M1ı  elstandes
Angehörige des unteren Mıttelstandes Chapman

meınt, daß diese beiden Klassen (abgesehen VON onte Cassıno)
die Haupitgruppe in den damalıgen OoOstern gebi  €

Wiır sehen also eine VvielTtacC abgestufte erkun der
Mönche VOT UNS, VO Sklaven HIS ZUIN Patrizier, die ınter dem
Gesetz der Regel einer Arbeitsgemeinschaf vereint werden
€l mu bedacht werden, daß die uns eute geläufige Tren-
NUung in den Benediktinerklöstern in Laı:enbrüder und CHhoörs
mönche und dıe amı verbundene Arbeitseinrichtung damals
N1IC bestand 1)Das Kloster Benedikts enn 1im wesentlichen
NUrFr Laien: dem Abt ist anheimgegeben, sich einige seiner
Mönche Priestern weıhen lassen (Cap

Kapıtel der Regula spricht über den intirı ereits
ordıinıerter rıiester 1Ns Kloster uch diese ‚„„unterstehen der
gyanzen Strenge der egel, und nichts ird ihnen erlassen“‘
(Cap 60) Um aber die Gemeinschaft der Brüder gliedern, Wie

nötig ist ZUT Bestimmung der Plätze, ALTE restsetzung der
Gebetsfunktionen, g1bt enedi (Cap 63) dıe Vorschrift, daß
eine Rangordnung beibehalten wird, ‚„„wlie Ss1€e Hrc die Zeıit des
Eintrittes 1Ins Kloster oder HLO das Verdienst des Lebens
bestimmt oder VO bte Testgesetzt wird‘‘ (Cap 03) „Abge-
sehen VOon denen, welchen der Abt, wı1e WIr schon gesagt aben,
aus besonderem Grunde einen höheren oder AUus bestimmter
Veranlassung einen niıederen HAB angewiesen hat, sollen alle
anderen aufeinander folgen, WwIe s1e eingetreten sind; Wer
ZUTFLr zweıten Stunde des ages 1Ins Kloster ommt, soll, welches
er und welche ur auch en I wissen, daß -
Jünger ist als einer, der Ar ersten Stunde gekommen ist*
(Cap 63) Und als Verkehrsgesetz für diese Gemeinschaft stellt
enedi den Satz auftf ‚„„Die üngeren sollen dıe Alteren ehren,
die Alteren die Jüngeren leben‘‘ (Cap 63)

SO sehen WIr, WIe die historische Zusammenarbeit on
onte Cassıno un die in der Regula vorgeschriebene Gemein-
amkeıt der Bereitschaft und des Dienstes das gleiche Bıld eI-
geben, das WIr in seinen charakteristischen Wesenszügen eute
noch in den Benediktinerklöstern lebendig finden Was diese
Arbeitsverfassung im Gesamtleben der klösterlichen Gemeıin-
schaft edeutet, soll 1m Schlußkapitel ezeigt werden.

simple MenNn, thaugh ou SOMe Were Of the Sdmmne tatıon Of ife St ene-
110 Im Gegensatz Butler, der annimmt, „the monks were quite

dict hımself, the grea majority of them Were recutre: irom the talian PC:  -antry, and firom the semibarbarons Gothie invaders. Benedictine Monachism
Pa
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Schluß.
Wenn 1Han die Begriffsbestimmung des Kommunismus [(038!

1e zugrunde legt ‚„‚die kollektivistischen Wiırtschafts-
systeme Sind diejenigen, weilche prinzıpileli das Gemeimneigentum
TUr dıe este Grundlage der wirtschaftlichen echtsordnung
ıalten Der Kommunismus ıll n1IıcC Aur dıe Produk-
t10nNSsml  eH sondern auch die Konsumtionsmitte der erfügung
der einzelnen ersonen entziehen‘‘“* stimmen die Aspekte
der klösterlichen Wirtschaft keinerlel Privateigentum, Ssondern
yzemeinsames igentum Arbeitsmitteln und Arbeitserzeug-
nıssen (sowie entral geregelte Arbeitspflicht, Was in der ı1ehi-
schen Definition ZWäar NIC ausdrücklich, aber sinngemäß ent-
ı1alten N mM1t den dort aufgestellten Begriffsmerkmalen
überein.

Es rag sich, oh 1es genügt, ob NiIC ein grundsätzlicher
dieser Wirtschaftsverfassung 30898 ihrer selbst willen

also nıc als bloßes Miıttel, einem außerwirtschaftlıchen
1€ erforderlich ist Wır wissen und en wiederholt befiont,
daß in der klösterlichen (und ähnlichen) irtschaften gerade NniIC
das wirtschaftlıche das Endziel, sondern immer NUur das Miıttel
ZU einem Ziel edeute hat . ES würde N1IC zutreifen, in diesen
Bewegungen gemeIn Sind dıe atharer und annlıche Sekten,

1äßt sich das Gesagte aber auf alle relig1ös begründeten Ge-
meinwirtschaften anwenden) eiwa sozliale Organisationen 80081
kommunistischer Ansıcht erblicken Ihr Interesse War auf
Sanz anderes gerichtet. Wenn sS1ie in usübung ihres rebDens
nach geistiger einnel auch 1m äußeren en edingte über-
jererte Einrichtung verwerien oder gering SC  zen, lag der
positive Aufbau eIines besonderen wirtschaftlichen Systems nNnicC
auf ihrem Wege, sondern noch in ihrem Plane‘‘3 Der Begriff
wird also ın eingeengt, daß KOommuniIsmus im Kloster 1U
als Mittel gewollt wIird.

Eıne weitere Schwierigkeit 1eg 1mM folgenden: WenNnn die
Definition annımmt, daß „prinzıplell das Gemeineigentum für
die este Grundlage der wirtschaftliıchen Rechtsordnung YC-
halten wird“‘, el das, daß diese Ansıcht nıt dem Anspruch
auf absolute, unbedingte Geltung auftrıitt, also für alle Zeıiten
undWirtschaftsverhältnisse notwendig angewandt und emgem3
erstire werden muß, oder auch, daß IUr die eigene, besondere,
Äetz in dieser sozlalen uınd wirtschaftstechnischen Eigenar

1e€ S0Oz1alismus - 6ffe Sozialismus will Ur das Privaft-
eigentum den Arbeitsmitteln beseitigt wissen, der Kommu:  us auch das
Privateigentum den Arbeitserzeugnissen‘‘ eb  }

cf. die Begriffsbestimmung Stammlers und Diehls ellung dazu eb  -
Stammler, K Sozilalismus und Christentum, Leipzig 1920, S 7
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bestehenden Wirtschaftsverfassung .das Gemeineigentum als
dıe grundsätzlıch este orm der Eigentumsregelung 91l
Nur in dem letzteren Sınn, eben 1in der Annahme, daß Tur die
klösterliche Genossenschaft und ihrem gemeinten Sinn Privat-
eigentum schädlıch sel, ist die grundsätzliche Forderung des
Gemeineigentums in der Regula entstanden Sie gilt jedoch NUTr
für das Kloster ; nıcht wird letzthin das Recht auf Privateigen-
tum geleugnet un der Versuch gemacht, anfangend 1im eigenen
Kreise esS überhaupt abzuschaffen, vielmehr wird seine Institution
gerade adurch anerkannt, daß VON den Mönchen der erzic
auf das Eigentumsrecht als ein pfTer gefordert WIrd.

Wır sehen also: 1U unter der Annahme, daß WIr S Dereıits
da miıit Kommunlsmus tun aben, WITr dıe rechtliıche An-
erkennung un den Tatbestand des Gemeineigentums Arbeits-
mMı  eln und Arbeitserzeugnissen in einer bestimmten Organı-
satıon vorfinden, xönnen WITr VON der klösterlichen irtschafts-
verfassung als einer kommunistischen sprechen; WIr
nehmen davon aus die Verabsolutierung der Kollektiveigentums-
Torderung und jeglichen propagandiıstischen Ausdehnungswillen,
und WIr sSind uns Dewußt, daß die Wirtschaft des OSters nıcht
um ihres wirtschaftlıchen Eifekts, sondern als Miıttel Tür eın
relig1öses Ziel aufgeste und durchgeführt wiıird. Ob Nan da-
nach NUunNn, 1m ewußtsein dieser Voraussetzungen, dıe klöster-
F 0n Gemeinwirtschaft tatsäc  TC mit dem Namen des KOommu-
NnISmus anreden Wwill, cheint mMIr eine taktısche rage. Immerhin
ist klar, Was einz1ig bel seiner Anwendung emeint sein annn

Da WIr nNnu WwIissen, daß dieser Kommunismus der klöster-
ıchen Wirtschaft 1in der Regula begründet und bIs eu besteht,

erhebht sich die rage, WI1e seine Durchführung möglıch Des
worden ist Es ergeben sich daraus vornehmlıch olgende Ant-
worten

Die Zahl der Mitgliıeder ist eın amı ist der FAa
miliencharakter un die Möglichkei Tfamiliıenhafter Beziehung
untereinander gegeben Die persönlichen Fähigkeiten des ein-
zeinen können eichnter rkannt und ihnen entsprechend die VelI-
schiedenen rbeıten vertel werden; ebenso ist eine Berück-
siıchtigung der verschiedenen Kräfte und Bedürfnisse DUT Fr-
möglichung indıvıidueller Verteilung erleichter

Es ist eine YEWISSE Einheithchkeıit der Mitglieder
gegeben war errsc keine Gleichheit der sozlalen erkunft,
der Bildung und des Wissens, aber das gemeinsame Ziel, die
gemeinsame Lebensweise lassen die grundsätzliche Gleichheit
er VOT Gott in einer Wanrhna ehrfürchtigen Bruüderlic  eit
in Erscheinung treten Gleichzelitig chafft aber auch der
eIs des gemeinsamen Lebens ohne zwangswelse Unifor-
mierung tatsächlic eine gewIisse einheitliche Prägung Diese
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Gleichhe1ı ist keine mechaniısche auch 1im Kloster gibt einen
Stufenbau der Amter und eine Rangordnung und PNT«
spricht auch der Gleichheit er in der Wertung eine 11Teren-
zierung in der Behandlung HIC Berücksichtigung der Kräfte
hel Arbeitsauftrag und Güterzuteiulung. Dies WIrd ohne Gefahr
einer paltung mögliıch durch eine ber persönliche Beziehung
hinausgehende relig1Öös begründete 1e Denn

das religıöse Moment, der ZU Gott-dienen, der
auf relig1öser Erkenntnis und auf dem auben beruht, ist die
Grundlage der Gemeinschaf und der Grundwille des einzelnen
Mitglieds. Hier leg der Tun Tr den freiwilligen erzic
auTt jegliches Eigentum, auf den eigenen ıllen, ITE die Bereit-
schaft ZU Gehorsam, ZUr bernahme jeglicher Arbeıt und fur
dıe brüderliche 1e Dieser relig1öse Grundwille sTÄHhrt
Öslıch ındende ra Al se1ine rhebung ZU Gelüubde

Die Leitung er Angelegenheiten der Gemeinschaften
1eg hel einer bsoluten obersten Gewalt Von den MOn-
chen gewählt, hat der Abt menschlich gesehen unbegrenzte, in
anrhnel durch die Belastung miıt der erantwortung VOT Gott
normierte Verfügungsmacht.

Der der Persönlic  eit des Führers Ste immer das
VON en anerkannte, alle 1m Gewissen verpflichtende Gesetz,
dıe &S Damıit ist der Gefahr vorgebeugt, daß miıt dem Ver-

oder nıt dem Tod des Führers die Gemeinschaf zerifalle
Schließlich ist eın etzter äußerer run anzufuüuhren.

DIie Gemeinschaftf hıldet einen elatıv selbständigen
Außenwelt
Wirtschaftskörper und lebt in möglichster Isolierung VON der

Diese sechs Momente, die Or die Möglichkeı der klöster-
ıchen Gemeinwirtschaft bestimmen sind, finden siıch auch bel
den 1n der Einleitung besprochenen Gemeinden Nordamerikas.
Allerdings ist dıe Intensität ihrer Beobachtung verschieden. Vor
allem 1st die indung des einzelnen die Gemeinscha N1IC

straff und VOT lNlem NıcC unlöslich WIe 1Im Kloster, die Gewalt
des Führers 1st durch Selbstverwaltungsorgane eingeschränkt
und die Dauer seliner Herrschait begrenzt. Die Verfassungen sınd
in ihrer relig1ösen Fundierung unscharf und entbehren einer
widerspruchsfreien theologischen Grundlage (dogmatıische Jar-
1€e1 cheint hier durch religiöse Begeisterung ETSETZ auch
der (selbstgegebenen VerTfassung dıie bsolut iındende (Gesetzes-
gewalt. SO Tinden WITr denn auch nıcht die völlige Verwirklichung
der hbesitzlosen Gemeinwirtschaft durchgeführt, in Amana
hesteht Privateigentum Konsumtionsmitteln, und errsSCc
lebhafter Handel mit der Außenwelt

Dennoch lassen sich die aufgezeigten Momente m wesent-
ichen feststellen, VOT lem die unbedingte religiöse Begründung
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des gesamten Gemeinschaftsiebens UF Ss1e WIrd cS möglich,
die Schwierigkeiten überwinden, die sıch notwendig in der
Durchführung jeder kommunistischen Wirtschaftsverfassung
ergeben. hre Hauptproblematik leg in der rage der Ver-
teilung nter welchem Gesichtspunkt soll die Zuteilung der
Gebrauchs- und Genußgüter SOWIe die Verteilung der Arbeits-
tasten die einzelnen erfolgen ? [)as Prinziıp mechanischer
Gleichheit, wonach jedem dıe leiche enge und Art der üter,
die gleiche Zahl der Arbeıitsstunden zugeteılt würde, ist nıcht
durchführbar, auch dann nicht, Wenn bestimmte Abstufungen
nach Hauptunterschieden VON Geschlec und Iter m_

würden. Wenn aber eine ungleiche Zuteilung, unter Be-
rücksichtigung der indiıviduellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
erfolgte wIie dies siıch in einem kleinen Gemeinwesen nög-
lhıch wäre liegen die Garantien füur die Rich  tigkeı und
Gerechtigkeit der jeweiligen Differenzierung und tür die neidlose
und nNIC aufbegehrende nterwerfung der verschieden Be-
handelten amı wird gleichzeitig dıe rage nach der Leitung
berührt Diese Schwierigkeit wird erheblich größer, der
Kommunismus N1IC in einer kleinen Organıisation, sondern in
einem großen Verband, in einem Staate verwirklicht werden soll
1er erhebt sıch einerselts die rage, ob eine zentrale Leitung
ohne Diktaturcharakter möglıc ist, andern, WwIe dıe Ge-
Tahren vermeıdbar sind, die mit den orten Uniformierung,
Schematisierung un Atomisierung gekennzeichnet Ssind.

Wır en vorhin die Gründe für die Möglichkei der (Ge-
meiInwirtschaft ım Kloster aufgezeigt und sehen NUun_n, daß gerade
in ihnen eine UÜberwindung dieser Schwierigkeit des Kommuni1s-

gegeben ist Aus dem relig1ösen Charakter heraus ist der
erz1ic auf Sondereigentum, ist dıe bereitwillige Anerkennung
einer dıffenzierten Zuteilung, ist die Annahme jeglicher Arbeit,
in williger nterwerfung, ist anderseıts das ITragen der Verant-
wortung des Leiters sinnvoll, möglic und auf die Dauer urch-
ührbar Wır rleben hier das Paradoxon, daß der wirtschaftliche
Erfolg gerade da eintrı N1IC gesuch wurde. ‚„„Gerade
weiıl Ss1e N1IC nach irdischen Genüssen strebten, konnten S1e sich

ange aufrechterhalten 1G als ideale wirtschaftliıche Ver-
fassung ist hr kommunistischer aa gedacht, ondern als eın
solcher, in dem auf dıe wirtschaftlichen, WwI1e überhaupt auf alle
irdischen inge al eın Gewicht gelegt wird‘‘4 und doch ist

ggrade hıer eine ideale wirtschaftliche Verfassung erreicht?.
4 Ie Sozialısmus
5 Gleicherweise mac auch 1eimann die Beobachtung, ‚„daß die auf

religiöser Grundlage errichteten Gemeinden in der ege viel länger Bestand
hatten un größerer ute gelangten als die ur Verwirklichungen 1a-
Hstischer und kommunistischer Prinzipien gegründeten‘‘; A, A,
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Was vorhın theoretischen Bedenken hinsichtlich der
Verwirklichung des Kommunismus aufgezeigt wurde, hat im
historischen Verlauf kommunistischer Gründungen und EXperi-
inente seine Bestätigung erfahren. Miıt Ausnahme der genannten
religiösen Gruppen sınd alle diese Versuche gescheıtert, sSe1I CS,
daß die Gemeinden sich wieder auflösten oder daß s1e einer
andern Wiırtschaftstiorm übergingen. Als Gründe erscheinen VOT
allem schlechte (d Ziel des (Ganzen und Fähigkeıt der Glieder
NnıC berücksichtigende) Verwaltung, WIe dies eiwa 1m Economy
der Fall war®, oder Prozesse nıt austretenden Mitgliedern, Un:
einigkeit über den Arbeitsentgelt (daran gıng Fouriers North
American Phalanx zugrunde‘, Streitigkeiten uüber dıe Ver-
wendung remder Arbeıtskräfte, die ZUr Umwandlung in eine
kapıtalistische Gesellschaft (manchmal A  S führte, S  1e  Ie
die unbedingte Abhängigkeıt VON der Person des Führers, mit
dessen Tod der alt der Gemeinde zusammenbrach und Zertall
un Auflösung Tolgten. Leizten Endes lag also in all diesen
Fällen daran, daß die einzelnen Miıtglieder ihre persönlıche Be-
iriedigung 1m Auge hatten und daß 1m Widerstrei zwischen dem
persönlichen und dem allgemeinen Interesse die Gemeinscha

1er findet das Wort Stammlers seine Be-gesprengt wurde.
stätigung: ‚ Je MEr — olchen sozlalistischen oder Sar
kommunistischen Experimenten die egierde nach äußeren und
äaußerlichen Vorteilen hingeführt hat, geringer ist die (je-
währ, daß eine derartige Zwangsregelung 1m Sıinne objektiver
ichtigkei geführt wıird.‘®8

Von verschäriter Bedeutung ist die rage, ob möglıc ISst,
diese Voraussetzung Tür dıe Durchführung des Kommunismus in
einem aa erTiullen Fın geschichtliches eispiel aiur
bletet 11UT der ekannte Jesulıtenstaa in araguay®, der aber
gerade Urc den bedingten ınn sSeINeESs (übrigens Nniıc estlos
durchgeführten Kommunismus charakterisiert ist Was dort
in einem kindlichen, 1mM Anfang seiner Kultur stehenden,
dıifferenzierten olk Von 140000 Indianern unter autorı  rer
Leitung VON wenigen geistig hochstehenden Europäern durchge-
Tührt werden konnte, darf weder als Entsprechung ZUu freige-
wollten en in der klösterlichen Gemeinwirtschaft noch als
rototyp des Wiırtschaftslebens eines kommunistischen Staates
geist1ig mündiıger Völker angesehen werden. „ In araguay War
keine der beiden Ursachen (relig1öse Überzeugung, daß das DU-
nelinwiırtschaftliche System Gott wohlgefälliger se1 als das
Privatwirtsychaftliche  D oder sozlale Weltverbesserungspläne) wirk-

Liefmann; 284 Ebd
x  x Gothein, Der christlich-soziale aa ın araguay, Leipzig 1883

Stammler, Sozilalismus und Christentum, S. 8

raßbinder, arla, Der „ Jesuitenstaat‘‘ ın Paraguay, 192
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Samı Der Kommunismus wurde VonNn der Autorität durchgeführt.
ber auch die Jesuiten 1eßen sich el nN1IC VON relıg1ösen
Motiven leiıten der Kommunismus ... diente lediglich als
Erziehungsmittel, das ‚Kindervo der Guaranı OÖrdnung
und Arbeıt gewöhnen un adurcn allma  iIch auft eine Ööhere
Kulturstufe en Es Wäar keine Verwirklichung eines Ideals,
sondern ein Produkt der Not‘‘10. Wır sehen, diese überaus inter-
essante kommunistische Wiırtschaft, die über 150 ahre, hiıs ZUrT:
Vertreibung der Jesulten, untier diesen eigenartigen gesellschaft-
iıchen Verhältnissen durchgeführt wurde1*. ann N1IC als
Bewels für die Durchführungsmöglichkeit des Kommunismus
1mM großen und miıt rein wirtschaftlicher Sinngebung gelten,
zumal, da gerade das hier in stärkstem aße vorhanden ist, Was
der Staatskommunismus ausschalten will, die relig1öse Ver-
ankerung. Denn AMIC der Kommunısmus sich, sondern das

en der (juaranı beruhte auft relıgiöser Grundlage, der
Kommun1ismus L1UT insofern siıch auft den größten Teıl dieses
Lebens erstreckte‘‘.

ESs bleibht also auch nach Betrachtung des Paraguaystaates
die rage estehen g1bt eine Möglichkeit, die Schwierigkeiten
hel der Verteilung und in der zentralen Verwaltung der kommu-
nıstischen Wirtschaft bel Vermeldung VON atur un OMI1-
sierung überwinden, ohne Zugrundelegung eines relig1ösen
Unterbaus? Ich lasse bewußt die rage en Was DBa
SacC  ichem Teststeht, ist dieses: die zZahireichen Versuche einer
auf sich selbst gestellten kommunistischen Wiırtschaft sınd
scheıitert die nN1IC wirtschaftlicher Zwecke, sondern m
elines religiösen Zieles wıllen kommunistische Wiırtschaft der
Klöster (und der andern genannten Gemeinden) estehen HIS
auf  E b den eutigen Tag

Faßbinder, d. 5 OE
Der KOommunIismus der Vorräte wurde auch 14A6  er noch ängereZeıt beibehalten, da die uaranı eine planmäßige Eigenwirtschaf nıcht

iertigbrachten,


